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Telefonliste der Stadtverwaltung Sternberg

	 Telefon/Fax  (Vorwahl 03847 ...)
Bürgermeister		 Jochen	Quandt	 4445	12
Vorzimmer:		 Elke	Cziesso	 4445	12
  Fax:	4445	13

1.  Zentrale Dienste
 Leiter:		 Olaf	Steinberg	 4445	30
   Fax:	4445	13
 Personal:		 Inge-Lore	Damaschke	 4445	28
1.1. Amtsangelegenheiten, Stadt- und 
 Gemeindevertretungen, Satzungen,
 Recht, Versicherungen,
 Evelin	Gartzke	 	 4445	15
 Anica	Laube	 	 4445 29

1.2.  Schulen, Kita, Jugend, Sport
 Margret	Weihs	 	 4445	24
 Brit	Käker	 	 4445	48

1.3.  Standesamt
 Brigitte	Berkau	 	 4445	18



Nr. 09/2013 – 3 – Sternberger Seenlandschaft

1.4.  Touristinfo, Amtsblatt
 Martin Bouvier  4445 35
 Michael Schwertner  4445 36
   Fax: 4445 70
2.  Finanzverwaltung
 Leiter:  Reinhard Dally 4445 40
 Hannelore Toparkus  4445 27

2.1  Stadtkasse; Vollstreckung
 Cornelia Köpcke  4445 45
 Bärbel Beyer  4445 46
 Brigitte Merseburger  4445 43
 Beate Schwarz  4445 74

2.2.  Steuern und Abgaben
 Ingrid Bücher  4445 47
 Gudrun Pankow  4445 41

2.3.  Geschäftsbuchhaltung
 Jessica Ohms   4445 26
 Anne Kasten  4445 42

3.  Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
 Leiter:  Jochen Gülker 4445 80
   Fax: 4445 82
3.1. Grundstücks- und Gebäudemanagement, 
 Hochbau
 Jörg Rußbült  4445 78
 Sabine Brinckmann  4445 81
 Susanne Balzer  4445 84
 Dorothea Behrens  4445 75
 Horst Köbernick  4445 88

3.2. Tiefbau
 Edwin Junghans  4445 77
3.3. Bauleitplanung
 Rolf Brümmer  4445 83

4. Bürgeramt
 Leiter:  Eckardt Meyer 4445 73
   Fax: 4445 69

4.1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr, 
 Gewerbeamt, Bußgeld
 Christine Bouvier  4445 64
 Martina Meyer  4445 68
 Angelika Dreßler  4445 85

4.2. kooperatives Bürgerbüro
 Renate Schäfer  4445 61
 Birgit Janz  4445 62
 Sabine Kropp  4445 63

4.3. Wohngeld
 Liane Blaschkowski  4445 60

4.4.  Friedhofsverwaltung
 Manuela Reimer  4445 71

4.5. Bürgerbüro Brüel Telefon:  Vorwahl 038483/...
  Fax:  333 33
 Einwohnermeldeamt Renate Schäfer 333 17
 Wohngeldstelle Liane Blaschkowski 333 13

5.  Stadtwerke
 Technischer Leiter: Kerstin Pohl 4445 51
 Kaufmännischer Leiter: Ilona Windolph 4445 50
    Fax: 4445 54

6.  Bauhof
 Dietmar Merseburger  2182 oder 0171 6055295

Redaktion Amtsblatt

Michael Schwertner

Telefon: 03847 444536

Fax 03847 444570

E-Mail schwertner@stadt-sternberg.de

Telefonliste der öffentlichen Einrichtungen 
im Amt Sternberger Seenlandschaft

Bauhof Sternberg 03847 2182
Bauhof Brüel 038483 33331/017
Bibliothek Sternberg 03847 2712
Bibliothek Brüel 038483 33340
Heimatmuseum 03847 2162
Kindergarten 03847 2465
Kläranlage 03847 312071
Hort Sternberg 03847 311945
Grundschule Sternberg 03847 2622
Grundschule Brüel 038483 293010
Regionale Schule Brüel 038483 293030
Sporthalle Sternberg 03847 2713
Sporthalle Brüel 038483 20040
Sportlerheim Sternberg 03847 2806
Stadtwerke Sternberg 03847 444550
Stadtwerke Sternberg (Bereitschaft) 0171 7119336, 
 0171 7119337
Wasserwerk 03847 2393

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung in 
Sternberg und des Bürgerbüros in Brüel

Stadtverwaltung Sternberg
Montag, Dienstag, Mittwoch, 
Freitag  von 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag auch  von 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch auch von 13:00 bis 15:30 Uhr
Donnerstag geschlossen
kooperatives Bürgerbüro Sternberg
Montag  geschlossen
Dienstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und 
 von 13:30 bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 09:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und 
 von 13:30 bis 17:00 Uhr
Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr

Touristinformation Sternberg
Montag - Freitag von 09:00 bis 16:00 Uhr

Bürgerbüro Brüel
Einwohnermeldeamt/Wohngeldbehörde
Montag von 09:00 bis 12:00 Uhr und 
 von 13:00 bis 16:00 Uhr
Amt Sternberger Seenlandschaft

Sprechzeiten der Bürgermeister

Gemeinde
Bürgermeisterin/
Bürgermeister Sprechzeiten
Blankenberg
Herr Peter Davids Dienstag  17:00 - 19:00 Uhr
 Gemeindehaus Blankenberg
 038483 20733
Borkow
Frau Regina Rosenfeld nach Absprache unter
 038485 20585 oder
 0173 2617567
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Stadt Brüel
Herr Hans-Jürgen Goldberg Montag  17:00 - 19:00 Uhr
 Bürgerhaus Brüel
 038483 33323
Dabel
Herr Herbert Rohde Dienstag  18:30 - 20:00 Uhr
 Gemeindehaus Dabel
 Büro 038485 20207
Hohen Pritz
Frau Britta Täufer Nach Absprache
 038485 20618
 Büro Tel. 038485 20460
Kobrow
Herr Olaf Schröder jeden 1. Montag im Monat 
 18:00 - 19:00 Uhr  
 Sporthalle Kobrow 
 oder telefonisch unter 
 03847 311146
Kuhlen-Wendorf
Herr Ralf Toparkus nach Absprache
 Tel. 038486 20520
Langen Jarchow
Frau Christa Richelieu nach Absprache
 038483 29448
Mustin
Herr Berthold Löbel nach Absprache 
 Tel. 038481 20725 oder 
 0172 3137080
Sternberg
Herr Jochen Quandt nach Absprache
 Tel. 03847 444512
Weitendorf
Herr Bernd Knoll Mo. - Fr. nach Absprache
 038483 20675
Witzin
Herr Bruno Urbschat nach Absprache 
 038481 20000
Zahrensdorf
Herr Alfred Nuklies nach Absprache
 038483 20810
Sprechzeiten der Gleich-
stellungsbeauftragten
Frau Anke Bittermann nach telefonischer Absprache
 03847 2490

Öffnungszeiten  
der Bibliotheken im Amtsbereich

Stadtbibliothek Sternberg
Finkenkamp 24
Dienstag von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr
 von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Stadtbibliothek Brüel

August-Bebel-Straße 1
Montag geschlossen
Dienstag von 10:00 Uhr bis 12:00 und 
 von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Donnerstag von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 10:00 Uhr bis 12:00 und 
 von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Gemeindebibliothek Dabel

Wilhelm-Pieck-Straße 20
Montag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Dienstag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Donnerstag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Gemeindebibliothek Witzin

Gemeindezentrum
Dienstag von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Heimatstube Brüel

August-Bebel-Str. 1
19412 Brüel
(im Bürgerhaus)

Dienstag: 14:00 Uhr - 16:30 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr - 11:30 Uhr

Heimatmuseum Sternberg

Mühlenstr. 6
19406 Sternberg
Tel.: 03847 2162

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag  10:00 bis 15:00 Uhr

Führungen auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Absprache 
03847 2162

Heimatstube Dabel

W.-Pieck-Str. 20
19406 Dabel
Tel.: 038485 20420

Mittwoch 14:00 Uhr - 16:00 Uhr

Schuldnerberatung in Sternberg

Sprechzeiten: 
Mittwoch:  09:00 - 12:00 Uhr 
Donnerstag:  09:00 - 12:00 Uhr und 
 13:00 - 15:00 Uhr 
Freitag:  09:00 - 12:00 Uhr 
und nach vorheriger Absprache
Suchtberatung
Sprechzeiten: 
Dienstag:  09:00 - 12:00 Uhr und 
 13:00 - 16:00 Uhr
Adresse:
Schuldner/Suchtberatungsstelle Parchim
Außenstelle Sternberg
Luckower Str. 29a 
19406 Sternberg
Telefon/E-Mail 
Telefon: 03847/451399
Email: schuldnerberatung.sternberg@kloster-dobbertin.de

Sprechzeiten des Jugendamtes

Jeden Dienstag in der Zeit von 08:30 Uhr - 12:00 Uhr und von 
13:30 Uhr - 17:00 Uhr finden Sprechzeiten des Jugendamtes 
Parchim in der Außenstelle Sternberg, Mecklenburgring 32, 
statt. Vorherige Terminabsprachen sind erwünscht.

Ansprechpartner:
Frau Riediger
Telefonisch erreichbar: Parchim  03871 722-233
 Sternberg  03847 4359838

Außensprechstunde des Jugendamtes Parchim in der 
Volkshochschule Brüel 
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Einzugsbereich:
Stadt Brüel Alt Necheln, Brüel, Golchen, Keez, Krons-

kamp, Necheln, Neu Nechen, Thurow

Kuhlen-Wendorf Gustävel, Holdorf, Holzendorf Kuhlen, 
Müsselmow, Nutteln, Tessin, Weberin, 
Wendorf, Zaschendorf

Ort:  Volkshochschule Brüel 
 Schweriner Str. 57 
 19412 Brüel
 
Termine nach Vereinbarung: 03871 722-233

WEMAG-BAE Brüeler  
Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH

Information für unsere Kunden in der Stadt Brüel

1. Unsere Dienststelle in Brüel erreichen Sie an Werktagen 
tagsüber unter:

 - für den Bereich Trinkwasser und Fernwärme, 038483 
3130

 - für den Bereich Abwasserentsorgung, 0385 755-2281
2. für die Annahme von Störungsmeldungen in der Versorgung 

mit Strom, Wasser, Fernwärme und in der Abwasserent-
sorgung außerhalb der Arbeitszeit erreichen Sie uns unter: 
0385 755-111.

3. Zu allen Fragen zur Verbrauchsabrechnung Strom, Wasser, 
Abwasser haben wir folgende Service-Nr. eingerichtet: 0385 
755-2755.

4. Die Entleerung Ihrer Kleinkläranlage und abflusslosen Gru-
ben fordern Sie bitte direkt bei der Firma Heck-Humus Kom-
postierungsgesellschaft mbH, Ludwigsluster Chaussee 55, 
19061 Schwerin an. Sie erreichen die Firma unter Tel.: 0385 
3924510, Telefax: 0385 3924513.

5. Zu Fragen der Abwasserentsorgung beraten wir Sie gern im 
persönlichen Gespräch zu unseren Sprechzeiten, die wir je-
den Dienstag für Sie in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
in der Netzdienststelle Brüel, Sternberger Str. 91, durchfüh-
ren. Termine außerhalb dieser Sprechzeit können Sie telefo-
nisch vereinbaren unter: 0385 755-2281.

WEMAG AG
BAE GmbH

Information der Stadtwerke Sternberg

zur Abfuhr der Inhaltsstoffe aus Kleinkläranlagen und 
abflusslosen Gruben

Die Entleerung Ihrer Kleinkläranlagen und abflusslosen Gru-
ben fordern Sie bitte direkt bei der nachfolgenden Firma an:
NWL
Norddeutsche Wasser Logistik GmbH
Vielbecker Weg 8 b
23936 Grevesmühlen

Sie erreichen diese Firma unter
Tel.: 03881 759586
Fax: 03881 757484
oder über
E-Mail-Adresse: yvonne.trosiener@nwl-gvm.de.

Ihre Stadtwerke

Zahnärztlicher Notdienst

Der diensthabende Zahnarzt wird Ihnen unter der Telefonnum-
mer 038483 31567 mitgeteilt. Notdienstsprechstunde ist täglich 
zwischen 10:00 und 11:00 Uhr. 

Kreisstellenvorsitzender Dr. MSc. R. Möbius 

Rentenberatung im Rathaus Sternberg

Am Donnerstag, den 05.09.2013 in der Zeit von 14:30 - 15:30 
Uhr und Dienstag, den 24.09.2013 in der Zeit von 16:00 - 17:00 
Uhr findet im Magistratszimmer die nächste Beratungsstunde 
zu Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung, zur Kontenklä-
rung und zur Rentenantragstellung statt.

An alle Gewerbetreibenden  
des Amtes Sternberger Seenlandschaft

Bitte um Beachtung und Umsetzung 
nachfolgender Verordnung

Einhaltung der Preisangabenverordnung
Auszüge aus der Preisangabenverordnung
§ 1 Grundvorschriften 
(1) Wer Letztverbrauchern gewerbs- oder geschäftsmäßig oder 
regelmäßig in sonstiger Weise Waren oder Leistungen anbietet 
oder als Anbieter von Waren oder Leistungen gegenüber Letzt-
verbrauchern unter Angabe von Preisen wirbt, hat die Preise 
anzugeben, die einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger 
Preisbestandteile zu zahlen sind (Endpreise).
Soweit es der allgemeinen Verkehrsauffassung entspricht, sind 
auch die Verkaufs- oder Leistungseinheit und die Gütebezeich-
nung anzugeben, auf die sich die Preise beziehen.
Auf die Bereitschaft, über den angegebenen Preis zu verhandeln 
kann hingewiesen werden, wenn es der allgemeinen Verkehrsauf-
fassung entspricht und Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.
(6) Die Angaben nach dieser Verordnung müssen der allge-
meinen Verkehrsauffassung und den Grundsätzen von Preis-
klarheit und Preiswahrheit entsprechen. Wer zu Angaben die-
ser Verordnung verpflichtet ist, hat diese dem Angebot oder 
der Werbung eindeutig zuzuordnen sowie leicht erkennbar und 
deutlich lesbar oder sonst gut wahrnehmbar zu machen. Bei der 
Aufgliederung von Preisen sind die Endpreise hervorzuheben.

§ 2 Grundpreis
(1) Wer Letztverbrauchern gewerbs- oder geschäftsmäßig oder 
regelmäßig in sonstiger Weise Waren in Fertigpackungen, of-
fenen Packungen oder als Verkaufseinheiten ohne Umhüllung 
nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche anbietet, hat neben 
dem Endpreis auch den Preis je Mengeneinheit einschließlich 
der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile (Grundpreis) 
in unmittelbarer Nähe des Endpreises gemäß Absatz 3 Satz 1, 
2, 4 oder 5 anzugeben. 
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Dies gilt auch für denjenigen, der als Anbieter dieser Waren ge-
genüber Letztverbrauchern unter Angabe von Preisen wirbt. Auf 
die Angabe des Grundpreises kann verzichtet werden, wenn 
dieser mit dem Endpreis identisch ist.
(3) Die Mengeneinheit für den Grundpreis ist jeweils 1 Kilo-
gramm, 1 Liter, 1 Kubikmeter, 1 Meter oder 1 Quadratmeter 
der Ware. Bei Waren, deren Nenngewicht oder Nennvolumen 
üblicherweise 250 Gramm oder Milliliter nicht übersteigt, dürfen 
als Mengeneinheit für den Grundpreis 100 Gramm oder Milliliter ver-
wendet werden. Bei nach Gewicht oder nach Volumen angebotener 
loser Ware ist als Mengeneinheit für den Grundpreis entsprechend 
der allgemeinen Verkehrsauffassung entweder 1 Kilogramm oder 100 
Gramm oder 1 Liter oder 100 Milliliter zu verwenden.

§ 4 Handel
(1) Waren, die in Schaufenstern, Schaukästen, innerhalb oder 
außerhalb des Verkaufsraumes auf Verkaufsständen oder in 
sonstiger Weise sichtbar ausgestellt werden, und Waren, die 
vom Verbraucher unmittelbar entnommen werden können, sind 
durch Preisschilder oder Beschriftung der Ware auszuzeichnen.

§ 5 Leistungen
(1) Wer Leistungen anbietet, hat ein Preisverzeichnis mit den 
Preisen für seine wesentlichen Leistungen oder in den Fällen 
des § 1 Abs. 3 PAngV mit seinen Verrechnungssätzen aufzu-
stellen. Dieses ist im Geschäftslokal oder am sonstigen Ort 
des Leistungsangebotes und, sofern vorhanden, zusätzlich im 
Schaufenster oder Schaukasten anzubringen. Ort des Leistung-
sangebots ist auch die Bildschirmanzeige. Wird eine Leistung 
erbracht und nach Einheiten berechnet, ist eine gesonderte An-
zeige über den Preis der fortlaufenden Nutzung unentgeltlich 
anzubieten.

§ 7 Gaststätten, Beherbergungsbetriebe
(1) In Gaststätten und ähnlichen Betrieben, in denen Speisen 
oder Getränke angeboten werden, sind die Preise in Preisver-
zeichnissen anzugeben. Die Preisverzeichnisse sind entweder 
auf Tischen aufzulegen oder jedem Gast vor Entgegennahme 
von Bestellungen und auf Verlangen bei Abrechnung vorzu-
legen oder gut lesbar anzubringen. Werden Speisen und Ge-
tränke gemäß § 4 Abs.1 angeboten, so muss die Preisangabe 
dieser Vorschrift entsprechen.
(2) Neben dem Eingang der Gaststätte ist ein Preisverzeichnis 
anzubringen, aus dem die Preise für die wesentlichen angebo-
tenen Speisen und Getränke ersichtlich sind. Ist der Gaststät-
tenbetrieb Teil eines Handelsbetriebes, so genügt das Anbrin-
gen des Preisverzeichnisses am Eingang des Gaststättenteils.

Zuwiderhandlungen
Verstöße gegen die Preisangabenverordnung stellen eine Ord-
nungswidrigkeit dar und können mit einem Bußgeld geahndet 
werden.

Kontrollen auf Einhaltung der Preisangabenverordnung durch 
Mitarbeiter des Bürger-/Ordnungsamtes Sternberg sind bereits 
erfolgt und werden auch weiterhin erfolgen.

Hauptsatzung der Gemeinde Kobrow

Präambel
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. Seite 777) wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.06.13 und 
nach Anzeige bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde nachfol-
gende Hauptsatzung erlassen:

§ 1
Wappen/Flagge/Dienstsiegel
(1) Die Gemeinde Kobrow führt ein Wappen, eine Flagge und 
ein Dienstsiegel.

(2) Die Gemeinde Kobrow führt folgendes Wappen: Über blau-
em Wellenschildfuß von Gold und Grün gespalten; vorn eine 
grüne ausgerissene Klette, hinten eine goldene ausgerissene 
Fichte.
(3) Die Flagge ist gleichmäßig und quer zur Längsachse des 
Flaggentuches von Grün und Gelb gestreift. In der Mitte des 
Flaggentuches liegt, auf jeweils ein Drittel der Länge des grü-
nen und des gelben Streifens übergreifend, das Gemeindewap-
pen. Die Höhe des Flaggentuches verhält sich zur Länge wie 3 
zu 5.
(4) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Um-
schrift „GEMEINDE KOBROW“.
(5) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der Ge-
nehmigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.

§ 2
Ortsteile
Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Kobrow I, Kobrow II, 
Wamckow, Stieten und Dessin. Es werden keine Ortsteilvertre-
tungen gebildet.

§ 3
Rechte der Einwohner
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister unterrichtet die 
Einwohnerinnen und Einwohner über allgemein bedeutsame 
Angelegenheiten der Gemeinde. Sofern hierzu Veranstaltungen 
gemäß § 16 KV M-V durchgeführt werden, lädt sie oder er hier-
zu ein, setzt den Gesprächsgegenstand, Zeit und Ort der Ver-
anstaltung fest und gibt diese bekannt. Die Versammlung der 
Einwohnerinnen und Einwohner kann auch begrenzt auf Orts-
teile durchgeführt werden.
(2) Anregungen und Vorschläge der Versammlung der Einwoh-
nerinnen und Einwohner in Selbstverwaltungsangelegenheiten, 
die in der Gemeindevertretersitzung behandelt werden müssen, 
sollen dieser in einer angemessenen Frist zur Beratung vorge-
legt werden.
(3) Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Kobrow, die 
das 14. Lebensjahr vollendet haben sowie natürliche und juri-
stische Personen und Personenvereinigungen, die in der Ge-
meinde Grundstücke besitzen oder nutzen oder ein Gewerbe 
betreiben, erhalten die Möglichkeit, in einer Fragestunde vor 
Beginn des öffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzung 
Fragen an alle Mitglieder der Gemeindevertretung sowie die 
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu stellen und Vor-
schläge oder Anregungen zu unterbreiten. Sofern die Fragen 
nicht in der Fragestunde beantwortet werden können, sind sie 
innerhalb von 4 Wochen schriftlich zu beantworten. Die Fragen, 
Vorschläge und Anregungen dürfen sich dabei nicht auf Bera-
tungsgegenstände der nachfolgenden Sitzung der Gemeinde-
vertretung beziehen. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 
Minuten vorzusehen.
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, 
im öffentlichen Teil der Sitzung der Gemeindevertretung über 
wichtige Gemeindeangelegenheiten zu berichten.

§ 4
Gemeindevertretung
(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich. 
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen aus-
geschlossen: 
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen 
2. Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner 
3.  Grundstücksgeschäfte
4. Vergabe von Aufträgen
5. Rechnungsprüfungsangelegenheiten außer dem Abschluß-

bericht
Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche 
Gründe nicht entgegenstehen, Angelegenheiten der Ziffern 1-4 
in öffentlicher Sitzung behandeln. In nicht aufgeführten Fällen 
ist die Öffentlichkeit durch Beschluss auszuschließen, wenn 
überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte 
Interessen Einzelner es erfordern.
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(3) Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung sollen 
spätestens fünf Arbeitstage vor der Sitzung bei der Bürgermei-
sterin oder dem Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche 
Anfragen während der Gemeindevertretersitzung sollen, sofern 
sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden können, spä-
testens innerhalb von 14 Tagen schriftlich beantwortet werden.

§ 5
Ausschüsse
(1) Es wird kein Hauptausschuss gebildet.
(2) Folgende Ausschüsse werden gemäß § 36 KV M-V gebildet:

Name Besetzung, Aufgabengebiet

Finanzausschuss 3 Mitglieder der Gemeindever-
tretung

 Aufgaben: Finanz- u. Haus-
haltswesen, Steuern, Gebühren, 
Beiträge und sonstige Abgaben

Rechnungsprüfungs- 3 Mitglieder der
ausschuss Gemeindevertretung, 
 Aufgaben: Begleitung der 

Haushaltsführung, Prüfen der 
Jahresrechnung

(2) Die Sitzungen der beratenden Ausschüsse sind nicht öffentlich.

§ 6
Bürgermeisterin/Bürgermeister
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entschei-
dungen unterhalb der folgenden Wertgrenzen: 
1.  über Verträge, die auf einmalige Leistungen von 2500 EU-

RO gerichtet sind sowie bei wiederkehrenden Leistungen 
von 500 EURO pro Monat 

2.  über überplanmäßige Ausgaben von 700 EURO des be-
treffenden Produktsachkontos sowie bei außerplanmäßigen 
Ausgaben von 500 EURO je Ausgabenfall 

(2) Erklärungen der Gemeinde i. S. d. § 39 Abs. 2 Satz 5 KV 
M-V bis zu einer Wertgrenze von 750 EURO bzw. bei wieder-
kehrenden Verpflichtungen von 250 EURO pro Monat können 
von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister allein bzw. durch 
einen von ihr oder ihm beauftragten Bediensteten des Amtes in ein-
facher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber 
einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 2.500 EURO.
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über 
die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen 
oder ähnliche Zuwendungen unter 100 Euro.
(4) Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entschei-
dungen im Sinne der Absätze 1 bis 3 zu unterrichten.

§ 7
Entschädigungen
(1) Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten eine sitzungs-
bezogene Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen der 
Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Fraktionen in 
Höhe von 25 EURO je Sitzung.
(2) Ausschussvorsitzende erhalten für jede von ihnen geleitete 
Sitzung eine sitzungsbezogene Entschädigung in Höhe von 50 
€. Entsprechendes gilt, wenn eine Stellvertreterin oder ein Stell-
vertreter die Ausschusssitzung leitet.
(3) Für mehrere Sitzungen an einem Tag wird nur eine sitzungsbe-
zogene Entschädigung bezahlt. Die Höchstzahl der Sitzungen der 
Ausschüsse und Fraktionen, für die eine sitzungsbezogene Ent-
schädigung zu zahlen ist, wird auf jeweils jährlich acht beschränkt.
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine 
funktionsbezogene Entschädigung in Höhe von 400 EURO mo-
natlich. Den Stellvertretern wird nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung M-V bei Verhinderung der Bürgermeisterin 
oder des Bürgermeisters für ihre besondere Tätigkeit je nach 
Dauer der Vertretung, für jeden Tag des Tätigwerdens ein Drei-
ßigstel der monatlichen funktionsbezogenen Entschädigung 
nach Satz 1 gezahlt. 

§ 8
Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Satzungen und andere gesetzlich vorgeschriebene Be-
kanntmachungen, mit Ausnahme der in Absatz 4 genannten 
Bekanntmachungen, sowie Wahlbekanntmachungen erfolgen 
durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes, 
dem „Amtsblatt Sternberger Seenlandschaft“. Die Bekanntma-
chung und Verkündung ist bewirkt mit Ablauf des Erscheinungs-
tages. 
(2) Das Bekanntmachungsblatt des Amtes erscheint monatlich 
und wird kostenlos in alle Haushalte geliefert. Es kann weiterhin 
einzeln oder im Abonnement bei der Stadt Sternberg, Am Markt 
in 19406 Sternberg bezogen werden.
(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen 
und Verzeichnissen ist in der Form des Absatzes 1 hinzuwei-
sen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht ge-
setzlich etwas andere bestimmt ist. Beginn und Ende der Aus-
legung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und 
Dienstsiegel zu vermerken. 
(4) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeindevertretung, 
ihrer Ausschüsse und zu den Versammlungen der Einwohne-
rinnen und Einwohner erfolgen durch Aushang an den Bekannt-
machungstafeln. Die Bekanntmachungstafeln befinden sich in
- Kobrow I, Lindenallee 41, an der Bushaltestelle
- Kobrow II, Dorfstraße 1, an der Bushaltestelle
- Stieten, Dorfstraße 9, an der Bushaltestelle
- Wamckow, Dorfstraße 16, Wohnheim „Haus am Storchen-

nest“
- Dessin, Hofstraße 1, Heim „Am Fliederhof“
(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen 
Bestimmung in üblicher Form infolge höherer Gewalt oder son-
stiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist diese 
durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln zu veröffent-
lichen. Die Aushangsfrist beträgt 14 Tage. In diesen Fällen ist 
die Bekanntmachung in der Form nach Abs. 1 unverzüglich 
nachzuholen, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandlos 
geworden ist.

§ 9
Inkrafttreten
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 22.04.2005 außer 
Kraft. 

Kobrow, den 13.08.2013

Schröder
Bürgermeister 

Verfahrensvermerk:
Vorstehende Hauptsatzung der Gemeinde Kobrow wurde 
dem Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere 
Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 5 Absatz 2 Kommunalver-
fassung M-V angezeigt. Der Landrat hat mit Schreiben vom 
08.08.2013 keine Verletzung von Rechtsvorschriften geltend 
gemacht.
Die Hauptsatzung der Gemeinde Kobrow vom 13.08.13 wird 
im Amtsblatt des Amtes Sternberger Seenlandschaft Nr. 09/13 
vom 14.09.13 öffentlich bekannt gemacht.
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 
Absatz 5 der Kommunalverfassung M-V nur innerhalb eines 
Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Ver-
letzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungs-
vorschriften.
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Hauptsatzung der Gemeinde Zahrensdorf

Präambel
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. S. 777) wird nach 
Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.06.2013 und nach 
Anzeige bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende 
Hauptsatzung erlassen:

§ 1
Dienstsiegel
(1) Die Gemeinde Zahrensdorf führt ein Dienstsiegel. 
(2) Das Dienstsiegel zeigt das Wappenbild Mecklenburg, einen 
hersehenden Stierkopf, mit abgerissenem Halsfell und Krone 
und der Umschrift „GEMEINDE ZAHRENSDORF“.

§ 2
Ortsteile
Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Zahrensdorf und 
Tempzin. Es werden keine Ortsteilvertretungen gebildet.

§ 3
Rechte der Einwohner
(1) Der Bürgermeister unterrichtet die Einwohnerinnen und Ein-
wohner über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Ge-
meinde. Sofern hierzu Veranstaltungen gemäß § 16 KV M-V 
durchgeführt werden, lädt er hierzu ein, setzt den Gesprächs-
gegenstand, Zeit und Ort der Veranstaltung fest und gibt diese 
bekannt. Die Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner 
kann auch begrenzt auf Ortsteile durchgeführt werden.
(2) Anregungen und Vorschläge der Versammlung der Einwoh-
nerinnen und Einwohner in Selbstverwaltungsangelegenheiten, 
die in der Gemeindevertretersitzung behandelt werden müssen, 
sollen dieser in einer angemessenen Frist zur Beratung vorge-
legt werden.
(3) Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Zahrens-
dorf, die das 14. Lebensjahr vollendet haben sowie natürliche 
und juristische Personen und Personenvereinigungen, die in 
der Gemeinde Grundstücke besitzen oder nutzen oder ein Ge-
werbe betreiben, erhalten die Möglichkeit, in einer Fragestunde 
vor Beginn des öffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzung 
Fragen an alle Mitglieder der Gemeindevertretung sowie den 
Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu 
unterbreiten. Sofern die Fragen nicht in der Fragestunde beant-
wortet werden können, sind sie innerhalb von 4 Wochen schrift-
lich zu beantworten. Die Fragen, Vorschläge und Anregungen 
dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände der nachfol-
genden Sitzung der Gemeindevertretung beziehen. Für die Fra-
gestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen.
(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der 
Sitzung der Gemeindevertretung über wichtige Gemeindeange-
legenheiten zu berichten.

§ 4
Gemeindevertretung
(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich. 
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen aus-
geschlossen:
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen 
2. Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner 
3. Grundstücksgeschäfte
4. Vergabe von Aufträgen
5. Rechnungsprüfungsangelegenheiten außer dem Abschluß-

bericht
Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche 
Gründe nicht entgegenstehen, Angelegenheiten der Ziffern 1-4 
in öffentlicher Sitzung behandeln. In nicht aufgeführten Fällen 
ist die Öffentlichkeit durch Beschluss auszuschließen, wenn 
überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte 
Interessen Einzelner es erfordern.

(3) Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung sollen 
spätestens fünf Arbeitstage vor der Sitzung bei dem Bürger-
meister eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der 
Gemeindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung 
selbst beantwortet werden können, spätestens innerhalb von 14 
Tagen schriftlich beantwortet werden.

§ 5
Ausschüsse
(1) Ein Hauptausschuss wird gebildet. Gemäß § 36 Abs. 2 KV 
M-V werden dem Hauptausschuss die Aufgaben des Finanz-
ausschusses übertragen. Dem Haupt- und Finanzausschuss 
werden folgende Aufgaben zugewiesen:
-  Personal- und Organisationsfragen
-  Finanz- und Haushaltswesen
-  Steuern
-  Gebühren
-  Beiträge und sonstige Abgaben
(2) Dem Haupt- und Finanzausschuss gehören neben dem Bür-
germeister zwei weitere Mitglieder der Gemeindevertretung an.
(3) Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 5 KV M-V wird ein Rechnungs-
prüfungsausschuss gebildet. Dieser setzt sich zusammen aus 3 
Mitgliedern der Gemeindevertretung. Dem Rechnungsprüfungs-
ausschuss werden folgende Aufgaben zugewiesen:
-  Begleitung der Haushaltsführung
-  Prüfen der Jahresrechnung
(4) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich. 

§ 6
Bürgermeister
(1) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der fol-
genden Wertgrenzen: 
1.  über Verträge, die auf einmalige Leistungen von 1.000 EU-

RO gerichtet sind sowie bei wiederkehrenden Leistungen 
von 300 EURO pro Monat 

2.  über überplanmäßige Ausgaben von 500 EURO des be-
treffenden Produktsachkontos sowie bei außerplanmäßigen 
Ausgaben von 800 EURO je Ausgabenfall 

3.  bei Veräußerungen oder Belastung von Gründstücken von 
500 EURO, bei Hingabe von Darlehen die innerhalb eines 
Haushaltsjahres zurückgezahlt werden von 2.500 EURO so-
wie bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushalts-
planes von 5.000 EURO

(2) Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entschei-
dungen im Sinne des Abs. 1 zu unterrichten.
(3) Der Bürgermeister entscheidet über die Annahme oder 
Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zuwen-
dungen unter 100 Euro.

§ 7
Entschädigungen
(1) Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten eine sitzungs-
bezogene Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen der 
Gemeindevertretung und der Ausschüsse in Höhe von 30 EU-
RO je Sitzung.
(2) Ausschussvorsitzende erhalten für jede von ihnen geleitete 
Sitzung eine sitzungsbezogene Entschädigung in Höhe von 60 
€. Entsprechendes gilt, wenn eine Stellvertreterin oder ein Stell-
vertreter die Ausschusssitzung leitet.
(3) Für mehrere Sitzungen an einem Tag wird nur eine sitzungs-
bezogene Entschädigung bezahlt. Die Höchstzahl der Sitzungen 
der Ausschüsse, für die eine sitzungsbezogene Entschädigung zu 
zahlen ist, wird auf jeweils jährlich sechs beschränkt.
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine 
funktionsbezogene Entschädigung in Höhe von 400 EURO mo-
natlich. Den Stellvertretern wird nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung M-V bei Verhinderung der Bürgermeisterin 
oder des Bürgermeisters für ihre besondere Tätigkeit je nach 
Dauer der Vertretung, für jeden Tag des Tätigwerdens ein Drei-
ßigstel der monatlichen funktionsbezogenen Entschädigung 
nach Satz 1 gezahlt.
(5) Die Fraktionsvorsitzenden erhalten eine funktionsbezogene 
Entschädigung in Höhe von 50 EURO monatlich.
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§ 8
Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Satzungen und andere gesetzlich vorgeschriebene Be-
kanntmachungen, mit Ausnahme der in Absatz 4 genannten 
Bekanntmachungen, sowie Wahlbekanntmachungen erfolgen 
durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes, 
dem „Amtsblatt Sternberger Seenlandschaft“. Die Bekanntma-
chung und Verkündung ist bewirkt mit Ablauf des Erscheinungs-
tages. 
(2) Das Bekanntmachungsblatt des Amtes erscheint monatlich 
und wird kostenlos in alle Haushalte geliefert. Es kann weiterhin 
einzeln oder im Abonnement bei der Stadt Sternberg, Am Markt 
in 19406 Sternberg bezogen werden.
(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen 
und Verzeichnissen ist in der Form des Absatzes 1 hinzuwei-
sen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht ge-
setzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Aus-
legung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und 
Dienstsiegel zu vermerken. 
(4) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeindevertretung, 
und zu den Versammlungen der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner erfolgen durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln. 
Die Bekanntmachungstafeln befinden sich in
-  Zahrensdorf - an der Feuerwehr
-  Tempzin - gegenüber Warinerstraße 9
Die Dauer des Aushangs beträgt 14 Tage (Aushangsfrist), wo-
bei der Tag des Anschlags und der Tag der Abnahme nicht mit-
gerechnet werden. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des letz-
ten Tages der Aushangsfrist bewirkt. 
(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen 
Bestimmung in üblicher Form infolge höherer Gewalt oder son-
stiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist diese 
durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln zu veröffent-
lichen. Die Aushangsfrist beträgt 14 Tage. In diesen Fällen ist 
die Bekanntmachung in der Form nach Abs. 1 unverzüglich 
nachzuholen, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandlos 
geworden ist.

§ 9
Inkrafttreten
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 12.10.2004 mit den 
Änderungen vom 07.12.2004, 03.04.2009 und 28.07.2011 au-
ßer Kraft. 

Zahrensdorf, den 21.08.2013

Nuklies
Bürgermeister

Verfahrensvermerk:
Vorstehende Hauptsatzung der Gemeinde Zahrensdorf wurde 
dem Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere 
Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 5 Absatz 2 Kommunalver-
fassung M-V angezeigt. Der Landrat hat mit Schreiben vom 
11.08.13 keine Verletzung von Rechtsvorschriften geltend ge-
macht.
Die Hauptsatzung der Gemeinde Zahrensdorf vom 21.08.13 
wird im Amtsblatt des Amtes Sternberger Seenlandschaft Nr. 
09/13 vom 14.09.13 öffentlich bekannt gemacht.
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 
Absatz 5 der Kommunalverfassung M-V nur innerhalb eines 
Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Ver-
letzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungs-
vorschriften.

1. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in 
der Gemeinde Borkow

Auf Grund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) und den  
§§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) M-V in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. 
M-V, S. 146), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 13. 
Juli 2011, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung Borkow am 13.08.2013 und nach Durchführung des Anzeige-
verfahrens beim Landrat des Landkreises Ludwiglust-Parchim als 
untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Satzung erlassen:

Artikel 1
Änderung der Satzung über die Erhebung der Zweitwoh-
nungssteuer

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 - 3 wird wie folgt geändert:
Die Steuer beträgt im Kalenderjahr
1.  bei einem jährlichen Mietaufwand bis 
 zu 1.800,00 €  = 180,00 €
2.  bei einem jährlichen Mietaufwand von mehr als 
 1.800,00 € bis 3.600,00 € = 330,00 €
3.  bei einem jährlichen Mietaufwand von mehr 
 als 3.600,00 € = 480,00 €

Artikel 2
In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.

Borkow, den 30.08.2013

Rosenfeld
Bürgermeisterin

Verfahrensvermerk
Vorstehende Satzung wurde dem Landrat des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde gem.  
§ 5 Abs. 2 KV M-V angezeigt.
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Borkow wird im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Sternberger Seen-
landschaft dem „Amtsblatt Sternberger Seenlandschaft“ Nr. 
09/13 vom 14.09.2013 öffentlich bekannt gemacht.
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs. 
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die 
Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- 
oder Bekanntmachungsvorschriften.

Bekanntmachung des  
Amtsgerichts Parchim vom 06.08.2013

15 K 45/11
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am Dienstag, dem 
19.11.2013, 09:15 Uhr im Gerichtsgebäude, 2. OG, Raum 340 
(Saal 6), Moltkeplatz 2, 19370 Parchim, das im Grundbuch von 
Kuhlen-Wendorf Blatt 139 eingetragene Grundstück verstei-
gert werden: Bestandsverzeichnis lfd. Nr. 1 Gemarkung Gustä-
vel, Flur 1, Flurstück 27/15, Gebäude- und Freifläche, Am Spei-
cher 19, 21, groß 4.564 qm. 
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Es handelt sich um ein Gutshaus und eine ehemalige Brennerei 
in 19412 Gustävel, Am Speicher 19, 21,
Gutshaus: Bj. 1756, eingeschossig, ausgebautes DG, gering 
unterkellert, ca. 1.150 qm Nfl./Wfl., unter Denkmalschutz, er-
heblicher Sanierungsbedarf im Innenbereich;
ehemal. Brennerei: Bj. 1899, zweigeschossig, ausgebautes DG, 
vermutlich vollunterkellert, 5 Wohnungen (2x 57 qm, 2x 71 qm, 
h 102 qm Wfl.), unter Denkmalschutz. 
Das Grundstück ist verkehrstechnisch nicht erschlossen. Ver-
kehrswert gem. § 74 a Abs. 5 ZVG: 138.000,00 EUR. Auf An-
trag ist Sicherheit i. H. v. 10 % des Verkehrswertes zu leisten. 
Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.

Bekanntmachung des  
Amtsgerichts Parchim vom 08.08.2013

14 K 64/07
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am Donnerstag, dem 
17.10.2013, 10:00 Uhr im Gerichtsgebäude, 2. OG, Raum 340 
(Saal 6), Moltkeplatz 2, 19370 Parchim, das im Grundbuch von 
Brüel Blatt 1711 eingetragene Grundstück versteigert werden: 
Bestandsverzeichnis lfd. Nr. 1 Gemarkung Brüel, Flur 3, Flur-
stücke 10/10, 10/16, Weg zum Roten See 5 A, insgesamt 805 
qm groß. 
Es handelt sich um ein eingeschossiges Einfamilienhaus in 
19412 Brüel, Weg zum Roten See 5 A, Bj. 1973, Modernisie-
rung seit 2001, Einliegerwohnung im Keller mit ca. 35 qm Wfl., 
übriges Haus ca. 143 qm Wfl., Reparaturstau und nicht beende-
te Umbauarbeiten. 
Verkehrswert gem. § 74 a Abs. 5 ZVG: 138.600,00 EUR. In 
einem früheren Termin ist der Zuschlag aus Gründen des 
§ 85 a ZVG versagt worden. Auf Antrag ist Sicherheit i. H. v. 
10 % des Verkehrswertes zu leisten. Eine Sicherheitsleistung 
durch Barzahlung ist ausgeschlossen.

Bekanntmachung des 
Amtsgerichts Parchim vom 06.08.2013

15 K 26/11
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am Dienstag, dem 
03.12.2013, 09:15 Uhr im Gerichtsgebäude, 2. OG, Raum 340 
(Saal 6), Moltkeplatz 2, 19370 Parchim, das im Grundbuch von 
Dabel Blatt 693 eingetragene Grundstück versteigert werden: 
Bestandsverzeichnis lfd. Nr. 1 Gemarkung Dabel, Flur 7, Flur-
stück 539, Gebäude- und Freifläche, Am Mattenstieg 33, groß 
818 qm
Es handelt sich um eine Einfamilien-Doppelhaushälfte in 19406 
Dabel, Am Mattenstieg 33, Dachgeschoss ausgebaut, ca. 130 
qm Wfl.. Verkehrswert gem. § 74 a Abs. 5 ZVG: 119.000,00 
EUR. Auf Antrag ist Sicherheit i. H. v. 10 % des Verkehrswertes 
zu leisten. Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausge-
schlossen.

Staatliches Amt
für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
- Flurneuordnungsverfahren -
Bleicherufer 13
19053 Schwerin

Flurneuordnungsverfahren Mustin 
Landkreis:  Ludwigslust - Parchim
Gemeinde:  Mustin

Aktenzeichen: 5433.3-76-0974 
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Öffentliche Bekanntmachung  
für die Gemeinden Mustin und Borkow

Änderungsbeschluss
Nach den §§ 53 und 56 des Landwirtschaftsanpassungsge-
setzes (LwAnpG) vom 03. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418) mit spä-
teren Änderungen i. V. m. §§ 6 und 8 des Flurbereinigungs-
gesetzes (FlurbG) vom 16. März 1976 (BGBl. IS. 546) mit 
späteren Änderungen ergeht folgender Beschluss:

l.
Das Flurneuordnungsgebiet wird durch Ausschluss der fol-
genden Fläche geändert.
Gemeinde:  Borkow 
Gemarkung:  Borkow
Flur: 1
Flurstück:  225/2, 205/6, 192/5
Gemarkung:  Rothen
Flur:  1
Flurstück:  15/2 - 15/31
Gemeinde:  Mustin 
Gemarkung:  Mustin
Flur:  2
Flurstück:  242/2
Flur:  3
Flurstück:  34/1, 56/2
Gemarkung:  Ruchow 
Flur:  1
Flurstück:  181/1, 208/2, 205/1
Gemarkung:  Bolz
Flur: 1
Flurstück:  25/6, 26/1, 92/2, 91/1, 100/3

Das Ausschlussgebiet umfasst 56.0189 ha.

Das Verfahrensgebiet umfasst nunmehr ca. 2.201 ha. Das aus-
geschlossene Flurneuordnungsgebiet ist auf der mit diesem Be-
schluss verbundenen Gebietskarte durch Umrandung gekenn-
zeichnet.
Seine genaue Abgrenzung nach Flurstücken kann bei der Flur-
neuordnungsbehörde, dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Westmecklenburg in einem Zeitraum von zwei Wo-
chen, gerechnet vom ersten Tag der öffentlichen Bekanntma-
chung, zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden.

ll.
Gründe
Der Ausschluss der Flurstücke bezieht sich auf Flurstücke, die 
im Zuge der Festlegung der Verfahrensgebietsgrenze durch 
Sonderung entstanden sind.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen den Änderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Westmecklenburg, Bleicherufer 13, 19053 Schwerin, schriftlich 
einzulegen oder zur Niederschrift zu erklären.
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Lust auf Besuch?

Lateinamerikanische Schüler suchen Gastfamilien!

Die Schüler der Deut-
schen Schule Medellin 
(Kolumbien) wollen ger-
ne einmal Schnee in den 
Händen halten und, so 
oder so, den Verlauf von 
Jahreszeiten erleben. 
Dazu sucht das Hum-
boldteum deutsche Fa-
milien, die offen sind, ei-
nen 
lateinamerikanischen Ju-
gendlichen (15 bis 17 
Jahre alt) aus dem Land 
des ewigen Frühlings als 
„Kind auf Zeit“ aufzuneh-
men. Spannend ist es, 
mit und durch das „Kind 
auf Zeit“ den eigenen 
Alltag neu zu erleben 

und gleichzeitig ein Fenster zu Shakiras fantastischem Heimat-
land aufzustoßen. Wer erinnert sich nicht an ihren Fußball-WM-
Hit „Waka Waka“? Erfahren Sie aus erster Hand, dass das Bild 
der Welt von Kolumbien nichts mit der Wirklichkeit dieses 
sanften Landes zu tun hat. Die kolumbianischen Jugendlichen 
lernen Deutsch als Fremdsprache, so dass eine Grundkommu-
nikation gewährleistet ist. Ihr potentielles „Kind auf Zeit“ ist 
schulpflichtig und soll die nächstliegende Schule zu Ihrer Woh-
nung besuchen (Gymnasium oder Realschule). Der Aufenthalt 
bei Ihnen ist gedacht von Samstag, den 18. Januar 2014 bis 
zum Sonntag, den 06. Juli 2014. Wenn Ihre Kinder Kolumbien 
entdecken möchten, laden wir ein an einem Gegenbesuch über 
die Herbstferien im Oktober 2014 teilzunehmen. Für Fragen 
und weitergehende Infos kontaktieren 

Sie bitte die internationale Servicestelle für Auslandsschu-
len, Frau Jasmin Kälber, Humboldteum e.V. Geschäftsstel-
le, Königstraße 20, 70173 Stuttgart, Tel. 0711 2221401,  
Fax 0711 2221402, e-mail: jasmin.kaelber@humboldteum.com

Anmeldung der Schulanfänger  
für das Schuljahr 2014/2015  
in der Grundschule Sternberg

Liebe Eltern,
für alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2014 das 6. Lebensjahr 
vollenden und somit schulpflichtig werden, findet die 

Schulanmeldung in der Zeit vom 07. Oktober bis zum 
11. Oktober 2013

sowie vom 21. Oktober bis zum 25. Oktober 2013

von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr

statt. Sie werden gebeten, ihr Kind im Sekretariat der Grund-
schule „Alexander Behm“ Sternberg, Finkenkamp 17, anzu-
melden. Auch für Kinder, die vom Schuleintritt zurückgestellt 
werden sollen oder im vergangenen Schuljahr bereits zurückge-
stellt wurden, gilt die Anmeldepflicht.
Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde des Kindes 
oder das Familienstammbuch vorzu-legen.

Zum Einzugsbereich gehören:
Sternberg, Sternberger Burg, Groß Raden, Pastin, Neu Pastin, 
Kobrow I und II, Gägelow, Zülow, Stieten, Wamckow, Dessin, 
Jülchendorf, Jülchendorfer Meierei, Kaarz, Schönlage, Weiten-
dorf, Groß Görnow, Klein Görnow, Sagsdorf, Witzin, Loiz, Mu-
stin, Bolz, Lenzen, Ruchow und Rothen-Mühle
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Schulanmeldung für die Einschulung  
Schuljahr 2014 / 2015 in Dabel

Die Anmeldung der Schulanfänger (geb. vom 01.07.2006 bis 
30.06.2007) Schuljahr 2014/2015 erfolgt am 04. bis 09. Oktober 
2013 von 7:30 bis 13:00 Uhr im Sekretariat der Grundschule 
Dabel.
Auch Kinder sind anzumelden, deren Eltern eine Zurückstellung 
wünschen. Bitte bringen Sie zur Anmeldung die Geburtsurkun-
de Ihres Kindes mit.
Die Anmeldung kann auch telefonisch erfolgen unter Dabel 
20242.

Einzugsbereich der Grundschule :
Dabel, Holzendorf, Borkow, Rothen, Hohenfelde, Woserin, Neu 
Woserin, Dinnies, Schlowe, Kukuk, Klein Pritz, Turloff

Die Schulleitung

Anmeldung der Schulanfänger für das 
Schuljahr 2014 / 2015 an der Grundschule Brüel

Alle Erziehungsberechtigten, deren Kind im Zeitraum vom 
01.07.2007 bis 30.06.2008 geboren wurde und die im Einzugs-
bereich* der Grundschule Brüel wohnen, werden gebeten, ihr 
Kind vom 07. - 10.10.2013 im Sekretariat der Grundschule an-
zumelden. 

Laut Schulgesetz gilt diese Anmeldepflicht auch für Kinder, die 
auf Wunsch der Eltern vom Schuleintritt zurückgestellt werden 
sollen oder bereits zum Schuljahr 2013/2014 zurückgestellt 
wurden.

Die Schulanmeldung ist im o. g. Zeitraum von Montag bis Don-
nerstag in der Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhr sowie zusätzlich am 
Donnerstag von 15:00 bis 16:00 Uhr möglich. Bitte legen Sie 
hierzu die Geburtsurkunde Ihres Kindes vor. 
Telefonische Anmeldungen können leider nicht entgegenge-
nommen werden.

*)  Einzugsbereich der GS Brüel:
• Brüel, Golchen, Keez, Necheln, Thurow;
• Blankenberg, Friedrichswalde, Penzin, Weiße Krug, Wipers-

dorf;
• Kuhlen, Gustävel, Holdorf, Nutteln, Tessin, Zaschendorf;
• Langen Jarchow, Häven, Klein Jarchow;
• Sülten;
• Wendorf, Holzendorf, Müsselmow, Weberin;
• Zahrensdorf, Tempzin 

Ausschreibung  
des Wettbewerbs „Kinder- und 
jugendfreundliche Gemeinde“ im Landkreis 
Ludwigslust-Parchim für das Jahr 2012

Grundgedanke:
Kinder- und jugendfreundliche Gemeinden wirken sich positiv 
auf die Region und deren Entwicklung aus. Offene und interes-
sante Angebote der Kinder- und Jugendarbeit beeinflussen in 
positiver Weise gesellschaftliche Spannungsherde und können 
damit dazu beitragen, wirtschaftliche Entwicklungen und das 
Demokratieverständnis zu fördern. Familien siedeln sich dort 
an, wo auch ihre Kinder willkommen sind. Jugendliche bauen 
ihre Zukunft dort auf, wo sie für sich nicht nur berufliche Per-
spektiven sehen, sondern sie auch in Entscheidungen, die sie 
betreffen, eingebunden und angehört werden. Wichtig ist natür-
lich auch das Vorhalten eines akzeptablen Angebotes im Frei-
zeitbereich.

Ziele des Wettbewerbs:
Ziel des Wettbewerbs ist es, das Engagement der Gemeinde 
mit und für die Jugendlichen auszuzeichnen und zur Weiter-
entwicklung einer kinder- und jugendfreundlichen Gestaltung 
des Lebensumfeldes auf kommunaler Ebene anzuregen. Der 
Wettbewerb soll darüber hinaus die Verantwortlichen in den 
einzelnen Gemeinden miteinander bekannt machen und damit 
zur überregionalen Zusammenarbeit anregen sowie den Erfah-
rungsaustausch zwischen den Gemeinden fördern und ihnen 
ein Handlungsfeld für künftige kinder- und jugendpolitische Ak-
tivitäten öffnen.
Der Bewertungszeitraum des Wettbewerbes beginnt am 
01.01.2012 und endet am 31.12.2012.

Teilnehmerkreis:
Alle Städte und Gemeinden des Landkreises Ludwigslust-Par-
chim können am Wettbewerb teilnehmen. Die Preisvergabe er-
folgt an je 1 Gemeinde in 4 Kategorien mit

 Gemeinden bis 500 Einwohnern,
 Gemeinden von 501 bis 1000 Einwohnern,
 Gemeinden von 1001 bis 2500 Einwohnern,
 Gemeinden ab 2501 Einwohnern.

Ausschreibungszeitraum:
Durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim erfolgt ab 2012 jähr-
lich die Vergabe der Auszeichnung „Kinder- und jugendfreund-
liche Gemeinde“, unterteilt in 4 Kategorien.
Der Ausschreibungszeitraum beginnt mit der Veröffentlichung 
des Landkreisboten am 23.08.2013 und endet am 31.10.2013.
Die Bewerbungsunterlagen sind mit dem in der Anlage beige-
fügten Bewerbungsbogen in schriftlicher Form bis spätestens 
04.11.2013 an den Kreistag Ludwigslust-Parchim, Ausschuss 
für Soziales, Familie und Gesundheit einzureichen.

Bekanntmachung:
Die Bekanntmachung der Ausschreibung mit dem Bewerbungs-
bogen erfolgt über das Informationsblatt des Landkreises „Un-
ser Landkreisbote“ und die Amtsblätter.

Bewertung der Bewerbungsunterlagen:
Die Bewertung der Bewerbungsunterlagen erfolgt durch eine 
Jury. Sie setzt sich aus 3 Vertretern des Ausschusses für Sozi-
ales, Familie und Gesundheit, 1 Vertreter des Jugendhilfeaus-
schusses sowie der Beauftragten für Gleichstellung und Migrati-
on des Landkreises Ludwigslust-Parchim zusammen.
Die Jury behält sich vor, im Rahmen örtlicher Bereisung die ei-
gene Auswahl der preisverdächtigen Wettbewerbsteilnehmer 
vor Ort in Augenschein zu nehmen.

Preise und Auszeichnungen:
Die Auszeichnung erfolgt jährlich im Rahmen der letzten Kreis-
tagssitzung des Jahres und besteht aus einer Urkunde und 
einem Preisgeld. Das Preisgeld soll zweckgebunden für neue 
kinder- und jugendfreundliche Projekte verwandt werden, die in 
der Vergangenheit noch keine Förderung erhalten haben.
Die Siegergemeinden in den einzelnen Kategorien erhalten je-
weils ein Preisgeld. 
Alle Kommunen, die sich am Wettbewerb beteiligt haben, wer-
den zur Preisverleihung eingeladen und erhalten eine Teilneh-
merurkunde.

Einreichung der Bewerbungsunterlagen:
Die Bewerbungsunterlagen sind an den
 Kreistag Ludwigslust-Parchim
 Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit
 Putlitzer Straße 25
 19370 Parchim 
zu richten.
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Ansprechpartner für Rückfragen sind:
Frau Schulz, 
Ausschussvorsitzende, Ausschuss für Soziales, Familie und 
Gesundheit, Telefon: 038736 41131 
Herr Heinrich, 
1. Stellvertreter der Ausschussvorsitzenden, Ausschuss für So-
ziales, Familie und Gesundheit, Telefon: 0152 22503174
Herr Rudolph, 
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit, 
Telefon: 0162 3400666

Informationen vom  
Hausanschluss bis zum Heizgerät

25. September 2013: Erdgas-Energiemarkt in Brüel
Zusammen mit der Stadt Brüel veranstaltet die E.ON Hanse 
AG am 25. September einen Erdgas-Energiemarkt in Brüel. 
Hier finden interessierte Bürgerinnen und Bürger von Brüel und 
dem Umland alle Informationen rund um die moderne Erdgas-
heizung. Dazu hat E.ON Hanse namhafte Gerätehersteller, 
die Schornsteinfegerinnung, das örtliche Installationshandwerk 
sowie Bohlen und Doyen, als Fachfirma für die Verlegung von 
Hausanschlüssen, nach Brüel eingeladen. 
„Wer sich über moderne Erdgasheizungen informieren möchte, 
sollte die Gelegenheit wahrnehmen und auf den Marktplatz kom-
men. Kompakter kann er sich nicht über Hausanschluss, Innen-
installation, neueste Heizgeräte und die Vorteile einer Erdgashei-
zung informieren“, sagt Lutz Meyer, Projektleiter bei E.ON Hanse.

Energiemarkt Brüel
25. September 2013, 13:00 bis 19:00 Uhr
Marktplatz vor dem Rathaus

Das Amt Sternberger Seenlandschaft  
und die Stadt Sternberg informieren  
über SEPA-Einführung

Mit der Einführung des Einheitlichen Europäischen Zahlungs-
raumes SEPA ändern sich zum 1. Februar 2014 die Bedin-
gungen für den Zahlungsverkehr. Das Amt Sternberger Seen-
landschaft und die Stadt Sternberg informieren im Folgenden 
über die Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger.

Wenn Sie ab dem 1. Februar 2014 den Betrag aus einem Ab-
gabenbescheid, einem Gebührenbescheid oder einer Rech-
nung per Überweisung begleichen möchten, geben Sie anstelle 
der bisherigen Kombination aus Bankleitzahl und Kontonum-
mer die Internationale Bankkontonummer IBAN an. Das Bank-
kennzeichen BIC ist nur notwendig, wenn Sie bereits vor dem  
1. Februar 2014 eine SEPA-Überweisung durchführen. IBAN 
und BIC finden Sie auf jedem Bescheid und jeder Rechnung.
Die bisherige Einzugsermächtigung wird künftig durch das Man-
dat ersetzt. Für die Mandate schreibt der Gesetzgeber eine 
Reihe von Pflichtangaben vor. Die Verwaltung prüft im Vorfeld 
der Umstellung, ob eine bereits erteilte Einzugsermächtigung in 
ein Mandat überführt werden kann. Ist dies der Fall, werden Sie 
von uns schriftlich darüber informiert. Stellen wir fest, dass noch 
Pflichtangaben fehlen, teilen wir Ihnen dies ebenfalls schriftlich 
mit und bitten Sie, die fehlenden Angaben einzureichen.
Die strengeren Regeln für Lastschriften helfen vor allem Ihnen, 
den Bürgerinnen und Bürgern. Das Verfahren sichert Ihnen zu 
jedem Zeitpunkt größtmögliche Transparenz. Jede Abbuchung 
muss das Amt Sternberger Seenlandschaft und die Stadt Stern-
berg künftig mindestens 14 Tage vorher ankündigen. Diese An-
kündigung erfolgt in der Regel per Bescheid oder Rechnung. 
Bei wiederkehrenden Abbuchungen ergeht eine Ankündigung 
mit der Angabe aller künftigen Abbuchungstermine. Bei Ände-
rungen ergeht eine neue Ankündigung. Jede Ankündigung ent-
hält künftig die eindeutige Gläubiger-Identifikationsnummer des 
Amtes Sternberger Seenlandschaft bzw. der Stadt Sternberg 
und eine Referenz auf das von Ihnen erteilte Mandat. Beide An-
gaben finden sich später auch auf Ihrem Kontoauszug. Zu Ihrer 
eigenen Sicherheit sollten Sie bei jeder Abbuchung Gläubiger-
Identifikationsnummer und Mandatsreferenz mit den Angaben 
auf der Ankündigung vergleichen.

Im Fall einer unberechtigten Abbuchung können Sie diese künf-
tig innerhalb von acht Wochen zurückgeben. Um unnötige Ko-
sten zu vermeiden, sollten Sie aber in solchen Fällen zunächst 
Rücksprache mit der Kasse nehmen.
Bei Fragen steht Ihnen das Team der Kasse unter folgenden 
Rufnummern und E-Mailadressen zur Verfügung:
03847 4445-45 koepcke@stadt-sternberg.de
03847 4445-42 kasten@stadt-sternberg.de
03847 4445-43 merseburger@stadt-sternberg.de
03847 4445-46  beyer@stadt-sternberg.de

Ausschreibung zur Vergabe des Preises  
des Jugendhilfeausschusses des  
Landkreises Ludwigslust-Parchim  
für beispielhafte Leistungen in der  
Jugendarbeit für das Jahr 2013

Zielstellung des Wettbewerbs:
Ziel ist es, Träger, Vereine und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen zu 
würdigen, die besondere Leistungen in der Kinder- und Jugend-
arbeit und im Kinder- und Jugendsport erbracht haben.

Der Preis des Jugendhilfeausschusses kann vergeben wer-
den an:
-  Projekte
-  Einrichtungen
-  Träger von Jugendarbeit
-  Gruppen
-  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (haupt- oder ehrenamtlich), 

die in den Bereichen Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, 
Jugendsozialarbeit oder des erzieherischen Kinder- und Ju-
gendschutzes und des Kinder- und Jugendsports tätig sind.

Vergabekriterien:
Die Vorschläge sollen beispielhaft für die Jugendarbeit im Land-
kreis Ludwigslust-Parchim sein.
Weiterhin sind folgende Kriterien bei der Vergabe zu beachten:
-  Grundlage §§ 11 - 14 SGB VIII 
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-  Förderung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

-  Engagement im Beruf und im Ehrenamt
-  Neuheitscharakter
-  Kontinuität
-  Multiplikatorenwirkung
-  Gemeinwesenorientierung
-  Beteiligung bzw. Mitwirkungsintensität von Kindern und Ju-

gendlichen

Vorschlagsrecht haben:
-  Gemeinden des Landkreises Ludwigslust-Parchim
-  Städte und Ämter des Landkreises Ludwigslust-Parchim
-  der Kreistag Ludwigslust-Parchim
-  der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Ludwigslust-

Parchim
-  der Kreisjugendring des Landkreises Ludwigslust-Parchim e. V.
-  die Sparkasse Parchim-Lübz
-  die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

Ausschreibungszeitraum:
Durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim erfolgt ab 2013 jähr-
lich die Vergabe der Auszeichnung „Preis des Jugendhilfeaus-
schusses“.
Der Ausschreibungszeitraum beginnt mit der Veröffentlichung 
des Landkreisboten am 23.08.2013 und endet am 30.11.2013.
Die Bewerbungsunterlagen sind in schriftlicher Form bis spä-
testens 02.12.2013 an den Landkreis Ludwigslust-Parchim, 
Dienstgebäude Ludwigslust, Fachdienst Jugend, Garnisonsstra-
ße 1, 19822 Ludwigslust einzureichen.

Bekanntmachung:
Die Bekanntmachung der Ausschreibung erfolgt über das In-
formationsblatt des Landkreises „Unser Landkreisbote“ und die 
Amtsblätter.

Bewertung der Bewerbungsunterlagen:
Die Bewertung der Bewerbungsunterlagen erfolgt durch den Ju-
gendhilfeausschuss.
Hilfreich zur Bewertung wären inhaltliche Darstellungen, Stel-
lungnahmen oder Bildmaterial, die die Einreichung näher be-
schreiben.
Der Jugendhilfeausschuss behält sich vor, im Rahmen örtlicher 
Bereisung die eigene Auswahl der preisverdächtigen Wettbe-
werbsteilnehmer vor Ort in Augenschein zu nehmen.

Preise und Auszeichnungen:
Die Auszeichnung erfolgt jährlich und besteht aus einer Urkun-
de und einem Preisgeld. 

Einreichung der Bewerbungsunterlagen:
Die Bewerbungsunterlagen sind an den

Landkreis Ludwigslust-Parchim
Dienstgebäude Ludwigslust 
Fachdienst Jugend
Garnisonsstraße 1
19288 Ludwigslust 

zu richten.

Ansprechpartner für Rückfragen sind:
Hans-Heinrich Erke, Ausschussvorsitzender des Jugendhilfe-
ausschusses, Tel.: 0172 3914934
Britta Gnadke, Fachdienst Jugend, Tel.: 03874 6242491

Pflastersteinverkauf  
der Gemeinde Langen Jarchow

Im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilabschnittes der 
Straße zwischen Langen Jarchow und Klein Jarchow möchte 
die Gemeinde Langen Jarchow das zum Ausbau vorgesehene 
Großpflaster verkaufen. Es handelt sich um eine Fläche von ca. 
3.200 qm, dies entspricht ca. 1.160 to.

Davon sind ca. 1.100 qm, ca. 400 to rotbuntes Großpflaster. Bei 
den anderen Pflastersteinen handelt es sich um Großpflaster 
mit dunkler Färbung  und graue Granitsteine.
Rückfragen richten Sie bitte an:
Edwin Junghans
03847 444577
junghans@stadt-sternberg.de

Wahlbekanntmachung für die Gemeinden 
des Amtes Sternberger Seenlandschaft über die 
Bundestagswahlen am 22. September 2013

Am Sonntag, dem 22. September 2013 finden die Wahlen zum 
18. Deutschen Bundestag statt. Die Wahlen dauern einheitlich 
von 8:00 bis 18:00 Uhr. Folgende Wahlbezirke mit den dazu-
gehörigen Wahllokalen werden in den Gemeinden des Amtes 
Sternberger Seenlandschaft eingerichtet:
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Wahlbezirk	 Wahllokal
Blankenberg	 Gemeindehaus	in	Blankenberg,	Dorfstraße
Borkow	 Gemeindehaus	in	Borkow,	Am	Bahnhof
Brüel	I	 Regionale	Schule	Brüel
Brüel	II	 Bürgerhaus	August-Bebel-Straße
Dabel	 Begegnungstreff	Wilhelm-Pieck-Straße
Hohen	Pritz	 Dorfgemeinschaftshaus	 in	 Hohen	 Pritz,	

Fritz-Reuter-Str.
Kobrow:	 Feuerwehrgerätehaus	 Kobrow	 I,	 Linden-

allee
Kuhlen-Wendorf	 Gemeindehaus	Kuhlen,	Dorfstraße
Langen	Jarchow	 Sportplatzgebäude	Langen	Jarchow	
Mustin	 Gemeindehaus	Mustin,	Kastanienallee
Sternberg	I	 Rathaussaal	links,	Am	Markt
Sternberg	II	 Rathaussaal	rechts,	Am	Markt
Sternberg	III	 Kita	am	Finkenkamp
Sternberg	IV	 Gymnasium	Sternberg,	Seestraße
Sternberg	V	 Landwirtschaftsgesellschaft	Groß	Raden,	

Dorfstraße
Sternberg	VI	 Ferienhof	Hildebrandt,	Dorfstraße	34
Sternberg	VII	 Sportlerheim	Groß	Görnow,	Warnowstraße
Weitendorf	 Gemeindehaus	 Weitendorf,	 Sternberger	

Straße
Witzin	 Gemeindezentrum	Gartensteig
Zahrensdorf	 Landwirtschaftsgesellschaft	 Zahrensdorf,	

Hauptstraße

In	 den	 Wahlbenachrichtigungen,	 die	 bis	 zum	 01.	 September	
2013	 zugestellt	 wurden,	 sind	 der	 Wahlbezirk	 und	 der	 Wahl-
raum	 angegeben,	 in	 dem	 die	 wahlberechtigte	 Person	 wählen	
kann.	 Der	 Briefwahlvorstand	 für	 die	 Bundestagswahl	 tritt	 zur	
Ermittlung	des	Ergebnisses	am	Wahltag	um	15:00	Uhr	zusam-
men.	Die	Auszählung	der	Stimmen	erfolgt	um	18:00	Uhr.	Jeder	
Wahlberechtigte	kann	nur	 in	dem	Wahlraum	des	Wahlbezirkes	
wählen,	 in	 dessen	 Wählerverzeichnis	 er	 eingetragen	 ist.	 Den	
Wahlberechtigten	 wird	 empfohlen,	 zur	 Wahl	 ihre	 Wahlbenach-
richtigung	und	ihren	Personalausweis	mitzubringen,	da	sie	sich	
auf	Verlangen	des	Wahlvorstandes	über	ihre	Person	auszuwei-
sen	haben.	
Gewählt	 wird	 mit	 amtlichen	 Stimmzetteln.	 Jeder	 Wähler	 erhält	
beim	 Betreten	 des	 Wahlraumes	 einen	 Stimmzettel	 ausgehän-
digt.	Jeder	Wähler	hat	eine	Erststimme	und	eine	Zweitstimme.	
Der	Stimmzettel	enthält	jeweils	unter	fortlaufender	Nummer
a)		 für	die	Wahl	 im	Wahlkreis	 in	schwarzem	Druck	die	Namen	

der	Bewerber	der	zugelassenen	Kreiswahlvorschläge	unter	
Angabe	 der	 Partei,	 sofern	 sie	 eine	 Kurzbezeichnung	 ver-
wendet,	auch	diese,	bei	anderen	Kreiswahlvorschlägen	au-
ßerdem	 des	 Kennworts	 und	 rechts	 von	 dem	 Namen	 jedes	
Bewerbers	einen	Kreis	für	die	Kennzeichnung.

b)		 für	 die	 Wahl	 nach	 Landeslisten	 in	 blauem	 Druck	 die	 Be-
zeichnung	 der	 Parteien,	 sofern	 sie	 eine	 Kurzbezeichnung	
verwenden,	auch	dieser,	und	 jeweils	die	Namen	der	ersten	
fünf	Bewerber	der	zugelassenen	Landeslisten	und	links	von	
der	Parteibezeichnung	einen	kreis	für	die	Kennzeichnung.	

Der	Wähler	gibt	seine	Erststimme	in	der	Weise	ab,	dass	er	auf	
dem	 linken	Teil	 des	Stimmzettels	 (Schwarzdruck)	durch	ein	 in	
einen	 Kreis	 gesetztes	 Kreuz	 oder	 auf	 andere	 Weise	 eindeutig	
kenntlich	 macht,	 welchem	Bewerber	 sie	 gelten	 soll,	 und	 seine	
Zweitstimme	 in	 der	 Weise,	 dass	 er	 auf	 dem	 rechten	 Teil	 des	
Stimmzettels	 (Blaudruck)	 durch	 ein	 in	 einen	 Kreis	 gesetztes	
Kreuz	 oder	 auf	 andere	 Weise	 eindeutig	 kenntlich	 macht,	 wel-
cher	Landesliste	sie	gelten	soll.
Der	 Stimmzettel	 muss	 vom	 Wähler	 in	 einer	 Wahlkabine	 des	
Wahlraumes	 oder	 in	 einem	 besonderen	 Nebenraum	 gekenn-
zeichnet	und	 in	der	Weise	gefaltet	werden,	dass	seine	Stimm-
abgabe	nicht	erkennbar	ist.

Die	 Wahlhandlung	 sowie	 die	 im	 Anschluss	 an	 die	 Wahlhand-
lung	 erfolgende	 Ermittlung	 und	 Feststellung	 des	 Wahlergeb-
nisses	 im	Wahlbezirk	 für	die	einzelnen	Wahlen	sind	öffentlich.	
Jedermann	 hat	 Zutritt,	 soweit	 das	 ohne	 Beeinträchtigung	 des	
Wahlgeschäfts	möglich	ist.
Wähler,	die	vor	der	Wahl	einen	Wahlschein	beantragt	und	die-
sen	 bekommen	 haben,	 können	 an	 der	 Wahl	 im	 Wahlkreis,	 in	
dem	 der	 Wahlschein	 ausgestellt	 ist	 durch	 Stimmabgabe	 in	
einem	 beliebigen	 Wahlbezirk	 dieses	 Wahlkreises	 oder	 durch	
Briefwahl	teilnehmen.
Wer	durch	Briefwahl	wählen	will,	muss	sich	von	der	Gemeinde-
behörde	 einen	 amtlichen	 Stimmzettel,	 einen	 amtlichen	 Stimm-
zettelumschlag	 sowie	 einen	 amtlichen	 Wahlbriefumschlag	 be-
schaffen	 und	 seinen	 Wahlbrief	 mit	 dem	 Stimmzettel	 und	 dem	
unterschriebenen	Wahlschein	so	rechtzeitig	der	auf	dem	Wahl-
briefumschlag	 angegebenen	 Stelle	 zuleiten,	 dass	 er	 dort	 spä-
testens	am	Wahltag	bis	18:00	Uhr	eingeht.	Der	Wahlbrief	kann	
auch	bei	der	angegebenen	Stelle	abgegeben	werden.
Jeder	Wahlberechtigte	kann	sein	Wahlrecht	nur	einmal	und	nur	
persönlich	ausüben.	Wer	unbefugt	wählt	oder	sonst	ein	unrich-
tiges	 Ergebnis	 einer	 Wahl	 herbeiführt	 oder	 das	 Ergebnis	 ver-
fälscht,	wird	mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	5	Jahren	oder	mit	Geld-
strafe	bestraft.	Der	Versuch	 ist	strafbar	 (§	107	a	Abs.	1	und	3	
des	Strafgesetzbuches).

Sternberg,	den	14.09.2013	

Jochen	Quandt

Bekanntmachung	der	Einladung		
zur	Gemeindevertretersitzung	Weitendorf

Hiermit	 lade	 ich	zur	Sitzung	der	Gemeindevertretung	am	Don-
nerstag,	dem	26.	September,	um	19:00	Uhr,	 im	Gemeinde-
haus	Weitendorf,	recht	herzlich	ein.

Vorläufige	Tagesordnung:

1.		 Eröffnung	und	Begrüßung
2.		 Feststellen	 der	 ordnungsgemäßen	 Ladung	 und	 der	 Be-

schlussfähigkeit
3.		 Billigung	der	Sitzungsniederschrift
4.		 Bericht	des	Bürgermeisters	mit	anschließender	Einwohner-	

und	Gemeindevertreterfragestunde
5.		 Beratung	von	Beschlussvorlagen:
5.1.	 Nachtragshaushalt	2013
5.2.	 Beschluss	zur	Altfehlbetragsumlage
5.3.	 Entgegennahme	von	Spenden
5.4.	 Bestätigung	der	Schöffenliste
6.	 Sonstiges

Bernd Knoll
Bürgermeister

Bekanntmachung	über	die	Auslegung		
der	Listen	für	die	Schöffenwahl		
in	der	Amtsperiode	2014	-	2018

Die	 Listen	 mit	 den	 Bewerbern	 zur	 Schöffenwahl	 liegen	 in	 der	
Zeit	vom	19.	bis	27.	September	2013	bei	den	jeweiligen	Bürger-
meistern	der	Gemeinde	zur	Einsichtnahme	aus.	Zusätzlich	wer-
den	 die	 Listen	 in	 diesem	 Zeitraum	 während	 der	 Sprechzeiten	
im	Rathaus	Sternberg,	Am	Markt	1,	im	Amt	für	Zentrale	Dienste	
zur	Einsichtnahme	bereitgehalten.	
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Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Wo-
che, gerechnet vom Ende der Auflegungsfrist, schrift-
lich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch er-
hoben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen 
aufgenommen sind, die nach § 32 Gerichtsverfassungs-
gesetz nicht aufgenommen werden durften oder nach den  
§§ 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten. 

Sternberg, den 14. September 2013

Jochen Quandt
Leitender Verwaltungsbeamter 

Stadt Sternberg
Der Bürgermeister

Stellenausschreibung

Die Stadt Sternberg schreibt zum 01.11.2013 eine Stelle als

Verwaltungsangestellte/r

im Bereich Finanzverwaltung/Geschäftsbuchhaltung zur Be-
setzung aus.

Zu den wesentlichen Aufgaben dieser Stellen zählen:
• Zentrale Geschäftsbuchhaltung
• Anlagenbuchhaltung

Erwartet wird von Ihnen:
• eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung, wün-

schenswert in der Fachrichtung Kommunalverwaltung, 
Buchhalter/in im Bereich Doppik;

• Erfahrungen in vergleichbaren Tätigkeiten im Bereich der 
Kommunalverwaltung;

• Bereitschaft zur Weiterbildung;
• Sichere Anwendung der MS- Office-Programme;
• engagiertes, selbständiges und verantwortungsbe-

wusstes Arbeiten;
• gute Kommunikations- und Teamfähigkeit.

Die Stelle wird nach TVöD VKA vergütet und bis zum 
31.10.2014 befristet.
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, 
Zeugnissen, Nachweisen über Ausbildung, Befähigungen 
und bisheriger Tätigkeit richten Sie bitte schriftlich bis zum 
30. September 2013 an die Stadt Sternberg, „Geschäfts-
buchhaltung“ Am Markt 1, 19406 Sternberg.

Steinberg
Leiter Zentrale Dienste

Unser Fest für Generationen!

ein erlebnispädagogisches Projekt …ergreifend und Grup-
pen- übergreifend
Wer uns noch nicht kennt, der muss schon ein kinderloser, 
Presse- scheuer Fremder sein. Ansonsten wüssten wir nicht, 
wie man die Aktionen unseres Hauses dauerhaft überhören 
oder überlesen könnte. Wir sind die Dorfkernkita aus Dabel; 
nennen uns „Sankt Martin“ und befinden uns in der Träger-
schaft der Kloster Dobbertin gGmbH. 
Es gibt uns schon seit 1992 unter den Fittichen der evange-
lischen Kirchgemeinde. Auch unser 10-köpfiges Team, die Ein-
richtungsleitung sowie unsere pädagogischen Leitgedanken ha-
ben wir ab und zu „aufgefrischt“. 

Seit 2010 leben wir begeistert und erfolgreich die erlebnispäda-
gogische Projektarbeit mit Gruppen-übergreifendem Charakter. 
Unsere drei Jahresprojekte haben sich fest etabliert, unsere 
Kinder freuen sich genauso auf ihre Stammgruppe wie auch 
auf die Zeit, in der sie mit allen anderen ihre Grenzen erfahren, 
austesten und die Welt über alle Sinne entdecken können. Un-
sere Kita bietet 81 Kindern in fünf Gruppen Platz. Lichte, eben-
erdige Gruppenräume gehen von unseren langen immer aktuell 
gestalteten Fluren ab. Draußen genießen wir einen Spielplatz 
mit vielen Elementen zum Klettern, Rutschen und Schaukeln; 
Fahrzeuge zum Rollen und endlose Sanddünen zum Buddeln. 
Fliegen wir aus, dann geht es durch die Wälder, zu den Seen 
oder entlang der schön gemachten Dabeler Häuschen. Unser 
Jahrskalender ist gespickt mit Aktionen, durch die das optima-
le und individuelle Heranwachsen aller Kinder unseres Hauses 
beobachtet, dokumentiert und somit gesichert und bedarfsge-
recht gefördert wird. Darauf sind wir ziemlich stolz! Und damit 
unser Tun und der Erfolg für alle Familien, Freunde und Interes-
sierte rund um uns sichtbar wird, beinhaltet der Kita- Kalender 
drei große Einrichtungsoffene Events im Jahr. Sie präsentieren 
jeweils die Ergebnisses unserer Projekte: 1. „Kunst offen!“ als 
Fensterbild für das Projekt „Lust, Übung und Kunst“; 2. „Das 
Generationsfest“ als Fensterbild für das Projekt „Gott und die 
Welt!“ und 3. „Der Adventsmarkt“ als Fensterbild für das Projekt 
„Vom ich und du zum Wir!“ 

Vor wenigen Tagen beschloss unser Generationsfest 2013 das 
2. Jahresprojekt. Und das ging so: Die Vorführung des Kinder-
programms „Ein Tag bei uns“ gelang in der Generalprobe über-
haupt nicht und so wussten alle, es wird ein toller Samstag! 
Pünktlich zum Cornflakes- und Kaffee- empfang waren die Kin-
der mit ihren Gästen gekommen. In den typischen Farben der 
5 Gruppen (rot, gelb, blau, grau/schwarz und pink/lila) standen 
Mamas neben Opas, Papas unter Omas und selbst ein paar 
Urgroßeltern mischten in regen Gesprächen und im lebendigen 
Treiben der Kinder und (Ur-) Enkel mit. 
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Bilder: Manuela Kuhlmann

Eine halbe Stunde später ertönte der Auftakt zur Kindervorstel-
lung. Lieder vom täglichen Begegnen, von Konflikt lösenden 
Fähigkeiten, immer wieder kehrenden Ritualen sowie ein Lie-
beslied an unsere reizvolle Heimat charakterisierten die Dar-
bietungen, die dem aufmerksamen Publikum vom gelebten, 
Familien ergänzenden Kita-alltag erzählten. Ein langer Beifall 
leitete die offizielle Begrüßung der Leiterin Frau Annett Born so-
wie die Eröffnung der Spiel- und Wettkampfstationen ein. Eifrig 
sammelten die „Krabbelkäfer“, „Schnatterenten“, „Blaumeisen“, 
„Fledermäuse“ und „Hortensien“ ihre Stempel bei den beliebten 
klassischen Spielen. Da purzelten Dosen und Kegel, landeten 
Ringe auch mal im Sand statt im Ziel und schwimmende Äp-
fel zwischen den Zähnen. Auch das Sackhüpfen und Eierlaufen 
wurde niemals langweilig und hatte pausenlos Zulauf. Alle Sta-
tionen waren von den Familien erdacht, besetzt und hatten nun 
bis zum dampfenden Kesselgulasch eine viel bewegte Zeit. Und 
ehe wir uns alle versehen, löst der Herbst den Spätsommer- 
und der Advent die bunten Blätter von den Bäumen. Alle Leser, 
die ihre Zeit planen, sollten sich den 29.11.in ihren Kalender 
schreiben: herzlich willkommen bei uns! Denn dann laden wir 
zum Adventsmarkt ein!

Ihre Kita „Sankt Martiner“ (Annett Born) 

Vereine stellen sich vor:  
Heute der FC Aufbau Sternberg

Der FC Aufbau Sternberg ist der Mitgliederstärkste Fußball-
verein im ehemaligen Landkreis Parchim. Zurzeit haben wir 10 
Mannschaften im Punktspielbetrieb, davon 7 Kinder und Ju-
gendmannschaften und 3 Herrenmannschaften. Somit haben 
wir alle Altersklassen im Spielbetrieb besetzt. 

Seid der Saison 2012/2013 haben wir eine Spielgemeinschaft 
mit den Brüeler SV, was sich schon in der ersten Saison als 
voller Erfolg erwiesen hat. Dies ist nur mit einem starken Team 
möglich, dazu gehören 18 Trainer und Übungsleiter, 2 Schieds-
richter, 7 Ordner, 2 Reinigungskräfte sehr viele Eltern und 
Großeltern drei Vorstandsmitglieder. Dies allerdings ist nur 
durch die Hilfe der Sponsoren möglich.

Geschichtliches:
Der FC Aufbau ist ein Nachfolgeverein der Betriebssportge-
meinschaft Aufbau Sternberg, die seit den 1950er Jahren bis 
1990 bestand. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf Betrei-
ben sowjetischer Besatzungsmacht in ihrem Bereich alle bis-
herigen Sportvereine verboten. Zugelassen wurden zunächst 
locker organisierte Sportgemeinschaften (SG). Eine solche 
entstand 1948 auch in Sternberg mit den Sparten Fußball und 
Wassersport. Nach der Einführung der Betriebssportgemein-
schaften (BSG) in der Ostzone und später in der DDR wurde 
1952 in Sternberg die SG in die BSG Aufbau umgewandelt.
Während die Segler DDR-weit von sich reden machten (3. Platz 
in der DDR-Meisterschaft der 42er Jollen durch Volker Schön), 
kam die Fußballsektion der BSG Aufbau über das Bezirksliga-
Niveau nicht hinaus. Ihr größter Erfolg war der Gewinn des 
Fußballbezirkspokals im Jahre 1973 und die damit verbundene 
Qualifikation für den DDR-weiten Fußballpokalwettbewerb 
1973/74. Dort kam die BSG Aufbau jedoch nicht über die erste 
Runde hinaus, das Heimspiel gegen die Zweitligamannschaft 
der TSG Wismar ging klar mit 0:4 verloren.
AIs nach dem Wegfall der ökonomischen Grundlagen in Folge 
der deutschen Wiedervereinigung die BSG Aufbau aufgelöst 
werden musste, gründeten ihre bisherigen Sektionen eigene 
Vereine. Dabei entstand 1991 auch der FC Aufbau Sternberg 
der die vorhandenen Fußballmannschaften der BSG übernahm. 
Die erste Männermannschaft spielte zeitweise in der sechst-
klassigen Landesliga, nach dem Abstieg 2004 in der Bezirksli-
ga, seit 2008 achte Spielklasse.

Mitgliederstatistik:
248 Kinder und Jugendliche 
92 Männer
3 Ehrenmitglieder

Trainingszeiten:
Dienstag:  19 - 20:30 Uhr
Freitag:  18 - 20 Uhr 
Trainings- und Spielort:
Sternberg
 
Ansprechpartner:
-  Siegfried Schmäche, 
 E-Mail: mailto:Siegfried.Schmaeche@arcor.de, 
 Telefon: 015259916908
-  Rolf Brümmer Telefon: 0173 6453165
-  Daniel Zirnsak 
Mitglied in unserem Fußballverein kann jeder werden, ob Mäd-
chen oder Junge ab 4 Jahre. Durch einige Schnupperstunden 
beim Training kann man sich dann entscheiden, ob der Fußball-
sport der richtige ist.
Sprechzeiten sind jeden Dienstag von 17:00 - 19:00 Uhr im Ver-
einsheim auf den Sportplatz am See in Sternberg. Alles über 
Training, Mannschaften und Aktuelles kann man auf unserer 
Homepage www.FC-Aufbau-Sternberg.de nachlesen. 
Auch telefonisch sind wir zu erreichen unter der 03847 436839.

Jährlich trifft sich im August bei Fischer Rettig die Alte Garde 
von Spielern, die einst den Verein aus der Taufe gehoben ha-
ben. Zum Beispiel die Ehrenmitglieder Franz Güttler, Dirk Un-
ger, Bruno Drossel, Gerhard Müller, Dieter Krüger und die 
Spielerbrüder Wulff, deren Neffe bereits in der ersten Männer-
mannschaft spielt und viele andere mehr.
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2002 durfte der FC Aufbau Sternberg ein Europameisterschafts 
- Qualifikationsspiel der U 15 zwischen Irland und Island aus-
richten. Ein Höhepunkt im neueren Vereinsleben, nach dem 
Umbau zu eines der schönsten Sportplätzen in Mecklenburg-
Vorpommern, dies bestätigen uns viele Gastvereine aus der 
ganzen Republik.

Matthias Müller
Präsident 

Brüel - Brühl.  
Die Entstehung einer Sportfreundschaft!

Im Januar 1990 kam unser Sportfreund Klaus Heuser auf die 
Idee, jeweils einen Brief an die Stadtverwaltungen Brühl bei 
Stuttgart und Brühl bei Köln zu schicken. Alles nur aus Neu-
gier und auf Grund der Namensgleichheit. Die Stadtverwaltung 
Brühl bei Köln, leitete diesen Brief an die Sportvereinigung der 
Stadtverwaltung. Es dauerte nicht lange und wir bekamen Post 
vom Vorstand, der Interesse bekundete. Noch im Mai des glei-
chen Jahres kam eine Delegation aus Brühl zu uns zu Besuch. 
Nach erstem Beschnuppern stellten wir fest, dass großes Inte-
resse am Kennenlernen und an der Weiterührung der Verbin-
dung bestand. Auch noch im selben Jahr fuhr eine Delegation 
aus Brüel in Mecklenburg ins Rheinland. Der Kontrast konnte 
nicht größer sein. Brühl ist eine Stadt mit ca. 46.000 und dem 
kleinen Brüel mit ca. 3.000 Einwohnern. Der Sportverein der 
Stadtverwaltung besteht aus vielen verschiedenen Sportgrup-
pen. Doch wir wurden sehr herzlich und offen aufgenommen. 
Es kristallisierte sich dann eine Gruppe Sportler heraus, mit de-
nen wir bis heute noch immer in Kontakt blieben. Und so kam 
es, dass wir uns auch nach 23 Jahren, gegenseitig jährlich be-
suchen. Jeweils ein Wochenende von Donnerstag bis Sonntag 
wird es vom jeweiligen Veranstalter vorbereitet. 

Es geschieht alles auf privater Basis. Von der Unterkunft, über 
Veranstaltungen bis zu Fahrten mit dem Auto. In diesem Jahr 
2013 waren die Mecklenburger Brüeler die Gastgeber. Und es 
war ein gelungenes Wochenende. Jeder hatte seine Aufgabe 
und es hat alles bestens geklappt. Vom gemeinsamen Kaffee 
trinken bei Heusers, dem obligatorischen Besuch am Roten 
See am Ankunftstag, dem Besuch im Affenwald mit Sommerro-
delbahn und der Stadt Waren/Müritz, bis zur 4-Seenwanderung 
mit musikalischem Höhepunkt mitten im Wald. Nicht zu verges-
sen das Spaßknobeln und ein herrlicher Grillabend am Keezer 
See. Nach einem gemeinsamen Frühstück am Sonntag bei einer 
Sportfreundin im Garten traten unsere Gäste aus dem Rheinland 
wieder die Rückreise an. Und nächstes Jahr sehen wir uns wieder, 
diesmal fahren die Mecklenburger ins Rheinland.

Annelie Reinecke - TAV Brüel
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Schwimmlager am Roten See bei Brüel -  
hier die Ergebnisse

Zeit:	 erste und sechste Ferienwoche 2013

Rettungsschwimmer/Sportlehrer:	 Frau Regina Karl
Rettungsschwimmer:	 Schüler	 (11.	 Klasse	 der	

Sternberger	Schule)
	 Steffen Möller
Erste	Ferienwoche	 12	Schwimmschüler
Sechste	Ferienwoche	 20	Schwimmschüler
Stufenabnahme:	insgesamt	in	beiden	Wochen:
Gold:	 13
Silber:	 	7
Bronze:	 17
Seepferdchen:	 11
Sportabzeichen:	 	1

49	Stufen	abgenommen

Mit	freundlichen	Grüßen

Frau Regina Karl

Ein heißer Start

Es	 war	 nicht	 nur	 das	 warme	 Sommerwetter,	 was	 die	 Kleinen	
zum	 Schwitzen	 brachte.	 Waren	 sie	 doch	 die	 Hauptpersonen	
und	so	aufgeregt.
Am	 03.	 August	 2013	 wurden	 in	 der	 Grundschule	 „A.-Behm“	
Sternberg	 43	 Schulanfänger	 eingeschult.	 Im	 Seehotel	 Stern-
berg	 fand	 ihre	 feierliche	 Aufnahme	 statt.	 Herzlich	 haben	 die	
Schüler	der	4.	Klassen	sie	mit	einem	Programm	in	ihre	Reihen	
aufgenommen.	Stolz	winkten	unsere	Kleinen	von	der	Bühne	zu	
ihren	Eltern	herunter.	

Danach	 gab	 es	 eine	 kurze	 Schnupperstunde	 bei	 ihren	 Klassen-
lehrinnen	Frau	Pralow	1a	und	Frau	Muck	1b.	Aber	auch	für	die	El-
tern	gab	es	noch	nette	Worte	von	der	Schulleiterin	Frau	Schwedt.
In	 ihrer	 Ansprache	 stellte	 sie	 „Annette“	 vor,	 ein	 kleines	 Mäd-
chen,	dass	in	einem	Kinderbuch	den	„Ernst	des	Lebens“	in	der	
Schule	begegnete.	Glücklich	nahmen	die	neuen	Schüler	von	ih-
ren	Eltern	die	Schultüten	entgegen	und	nach	dem	Klassenfoto	
konnten	die	Familienfeiern	starten.
Wir	 wünschen	 allen	 Schulanfängern	 einen	 guten	 Start	 in	 ihre	
Grundschulzeit.
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Sommerfest in Blankenberg
Am 10. August 2013 war es wieder soweit, in Blankenberg 
fand das Sommerfest „Piraten erobern den Strand” statt. 
Liebevolle Dekorationen und viele Überraschungen war-
teten auf große und kleine Piraten. Besonders für die Kin-
der gab es viele Schätze zu heben. Im Sand waren „Gold-
klumpen und Edelsteine” versteckt. Diese konnten gegen 
Geld eingelöst werden. Wer wollte, konnte dann gleich 
beim Eiswagen der Tortenschmiede Öelke oder auf dem 
Flohmarkt etwas Schönes kaufen. Ein Quiz mit Lösungs-
wert „Piratenfest“ ermöglichte einen Griff in die bewachte 
Schatzkiste. Der Blankenberger Friseursalon „Schnittpunkt” 
hatte auch viel Spaß beim Kinderschminken. Die Piraten-
hüpfburg wurde auch im Sturm erobert. Mit Musik von der 
Kinderband „Irrlichter” aus Warin schmeckte der Kuchen 

vom Kuchenbüffet vom „Sportverein 02”, noch besser. Mo-
dellschiffbauer ließen ihre Schiffe zu Wasser und zeigten 
eine kleine Regatta. Ein Schmied stellte sein Können zur 
Schau, wo Groß und Klein mitmachen konnten. Wer Lust 
auf eine kleine Entspannung hatte, fuhr mit einer kleine 
Pferdekutsche durchs Dorf um anschließend sich wieder in 
Piratenhand zu begeben. Ein Beutemarkt (Tombola) erfreute 
die Piraten besonders. Hauptgewinn waren hier vier Karten 
für den Hansa Park. Am Abend spielte die Band „BACKBEAT“ 
zum Tanz auf und mit Disko und Feuerwerk ging das Piraten-
fest zu Ende. Vielen Dank an alle Helfer, Mitwirkenden und 
Sponsoren für Vorbereitung und Durchführung.

Christine Wegner
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13. DRK Sommerfest sehr erfolgreich
Am 24. August hatten das DRK-Seniorenzentrum und der 

DRK- Ortsverein wieder zum traditionellen Sommerfest im 

Park des Seniorenzentrums eingeladen. Pünktlich um 10 

Uhr eröffneten die Jagdhornbläser Wamckow/Wendorf das 

Fest mit traditionellen Weisen. Im Anschluss richteten Bür-

gervorsteher Eckard Fichelmann und Olaf Steinberg, Vorsit-

zender des DRK-Ortsvereins sowie Danilo Wahl als Leiter 

des Hauses ihre Worte an das zahlreich erschienene Publi-

kum und begrüßten die Ehrengäste, zu denen unter ande-

ren auch der Landtagsabgeordnete Thomas Schwarz und 

der Bundestagskandidat Frank Junge gehören. Auch die 

Bundestagsabgeordnete Karin Strenz, die schon seit vielen 

Jahren dieses Fest besucht, fand warme Worte und wür-

digte die Leistungen des Hauses für die älteren Menschen, 

die statt der Rettungsübung von DRK und Feuerwehr, 

die man 12 Jahre bestaunen konnte, hatten die Verant-

wortlichen diesmal eine Feuershow mit dem kubanischen 

Künstler Ricardo organisiert. Auf 50 m2 entfachte er ein 

spannendes Feuerspiel, bei dem die Zuschauer nicht nur 

einmal die Luft anhielten. Traditionell ging das Fest weiter 

mit der Brüeler Blasmusik und vielen leckeren Angeboten 

zum Essen. Die Stände waren dann auch stark umlagert 

und nicht jeder, der es wünschte, bekam vom Eintopf der 

Feuerwehr oder vom Schwein am Spieß noch etwas ab. 

Am Forellen-Räucherofen von Detlef und Margit Arndt war 

bis zum Schluss immer noch Räucherfisch zu bekommen, 

denn sie hatten sich gut eingedeckt.

Um 11 Uhr öffneten das Cafe und die Tombola. Letztere ist 

außerordentlich beliebt und wurde durch viele Sponsoren 

der Stadt und der Umgebung gefördert. 

Das Nachmittagsprogramm wurde zunächst durch Laien-

künstler gestaltet und durch den DJ Hans-Jürgen Töpper 

sowie den Moderator Olaf Steinberg begleitet. 

Die Seniorentanzgruppe unter der Leitung von Sarah Pe-

ters zeigte temperamentvolle Tänze, die zum Mitklatschen 

anregten. 

Im Anschluss führten die Kinder der Kita „Am Berge“ ein 

sehr fröhliches Programm auf, das sowohl die Eltern als 

auch das reichlich erschiene Publikum begeisterte. Zum 

Schluss des Laienprogramms rief der Seniorenchor zum 

Mitsingen volkstümlicher Lieder auf und präsentierte auch 

einige neue Titel. 

Den Abschluss des Programms gestaltete der Entertainer 

und Küstenjodler Enzi Enzmann, der schnell das Publikum 

in seinen Bann zog. Mit seiner leicht fröhlichen Art holte er 

sich so manchen Lacher.

Insgesamt schätzten die Verantwortlichen ein, dass an 

diesem schönen Sommertag ein neuer Besucherrekord 

erreicht wurde, was wohl einerseits dem guten Wetter zu 

verdanken war, andererseits aber auch dem immer an-

spruchsvoller gewordenen Programm und den interessanten 

Angeboten auf dem Platz.

Viele Mitarbeiter haben in zahlreichen ehrenamtlichen Stun-

den dafür gesorgt, dass alles punktgenau fertig wurde und 

auch zahlreiche ehrenamtliche Kräfte haben ihr Bestes getan. 

Auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön an alle Aktiven, 

die diesen Tag zu einem schönen Sommerfest werden ließen.

Der ursprüngliche Gedanke des Sommerfestes, Bewohner, 

Angehörige und Bevölkerung bei einem zwanglosen unter-

haltsamen Fest zusammenzuführen, hat sich auch beim 13. 

DRK-Sommerfest erfüllt.

Antje Pöhls
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Gedanken zur bevorstehenden  
Bundestagswahl am 22. September 2013 
aus der Sicht eines Tierschützers

Wen sollen wir nur wählen? So fragen sich viele Menschen je-
des mal vor einer anstehenden Wahl.
Da macht man sich Gedanken, wer wohl von all den Parteien 
die Interessen der Bürger am besten vertreten wird und nicht 
nur viele hohle Versprechungen macht.
Die Jungen brauchen gesicherte Arbeitsplätze und guten Lohn, 
die Kinder Kita-Plätze und eine gute Schulbildung.
Die Alten brauchen eine menschenwürdige Rente und ebensol-
che Pflegeplätze, außerdem müssen letztere bezahlbar sein.
So hat jeder in der Gesellschaft seine eigenen Ansprüche.

Aber nicht nur die Menschen haben Bedürfnisse sondern eben-
so alle Tiere, die zwar nicht wählen können, deshalb aber durch 
die Tierschützer der verschiedenen Organisationen vertreten 
werden.
Und die fragen sich, was die Parteien für die Tiere tun wollen.
Wer will ein besseres Tierschutzgesetz?
Wer ist für die baldige Abschaffung der Massentierhaltung, die 
unendliches Tierleid bedeutet und deren Abgase das Ozonloch 
schneller vergrößern als alle Auspuffgase ?

Wer ist gegen Tierversuche, deren Ergebnisse sowieso nicht 
auf den Menschen übertragbar sind (siehe z.B. Contergan) und 
die durch Versuche im Labor ersetzbar sind?
Wer will die schrecklichen Tiertransporte nicht mehr quer durch 
Europa fahren lassen, auf denen Fohlen, Kälber, Schweine, er-
wachsene Rinder, Pferde, Hühner, Puten... ohne Wasser und 
Nahrung tot gedrückt werden, vor Erschöpfung zusammensa-
cken und zertrampelt werden, um letztendlich in irgendeinem 
fernen Schlachthof ihr Leben lassen zu müssen...
Wer setzt sich für eine Kastrationspflicht für Katzen mit Frei-
gang ein und wer will, dass Tierheime von staatlicher Seite so 
unterstützt werden, dass sie keine Bettler mehr sind, obwohl sie 
für den Staat arbeiten.
All diese Fragen stellten die Tierschützer aus unserem Land am 
Samstag, dem 19.08.2013 auf einem politischen Frühschoppen 
in Waren/Müritz.
Außer den Vertretern der Tierheime und Tierschutzvereine wa-
ren der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas 
Schröder, die Vorsitzende des Landesverbandes des Deut-
schen Tierschutzbundes, Kerstin Lenz und Vertreter der Par-
teien anwesend. Leider glänzten die CDU/CSU sowie die FDP 
durch Abwesenheit.
Die Vertreterinnen der Grünen, der Linken und der SPD stan-
den wacker Rede und Antwort.

Wer Tiere liebt, sollte auch aus dieser Sicht seine Wahl treffen, 
denn die Politik wird durch die Wähler bestimmt und die Politik 
bestimmt dann den Umgang auch mit den Tieren.
Nicht wählen bedeutet die zu wählen, die man nicht haben will.
Also gehen Sie bitte zur Wahl, aber wählen sie nicht blindlings 
sondern mit Herz und Verstand !

Dies wünscht sich im Namen der Tiere Ihr Tierschutzverein 
Güstrow u.U.e.V. mit seiner Sternberger Gruppe

Einschulung an der Grundschule Brüel

Am 03.08.2013 wurden 21 Kinder in der Grundschule Brü-

el eingeschult. 15 Mädchen und 6 Jungen - Klassenleiterin 

wurde Frau Biegel.

Zu Beginn der Feierstunde gab es für alle Kinder und Gä-

ste ein Programm mit Liedern vom Chor, Gedichten, einem 

Tanz und der Geschichte vom „Ernst des Lebens“. Anschlie-

ßend wurden die Kinder in ihren Klassenraum zu ihrer ersten 

Stunde verabschiedet. Danach bekamen alle Schulanfänger 

ihre Schultüte und ein erstes Klassenfoto wurde gemacht.

Fabienne und Sina

Klasse 3b
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Information des Gartenvereins  
„Alleweg“ in Brüel

Peter Jindra, Vorsitzender des Gartenvereins „Alleeweg“ infor-
miert über derzeit noch freie Gärten. Wer also Lust auf Freizeit 
im Grünen hat, kann sich gern beim Vereinsvorstand melden. 
Interessiert ist Peter Jindra an Informationen über die Geschich-
te der Gärten in Brüel. Er würde gern wissen wollen, wann die 
Gärten urbar gemacht wurden. 
Informationen an:
Peter Jindra 
Tel.: 038483 2 82 07
Mobil: 016095506506

2. Sportfest in Kukuk

Der Kletterturm hatte es der Amtsvorsteherin Britta Täufer an-
getan. Dieser wurde vom Schweriner Kletterwald zur Verfügung 
gestellt. Davon berichtete sie hier in der Redaktion und hörte 
gar nicht wieder auf zu schwärmen. Der Förderverein der Ju-
gendfeuerwehr Hohen Pritz hatte hier für dieses 2. Sportfest 
den Hut auf. Fünf Mannschaften der Wehren aus Sternberg, 
Dabel und 3 Teams aus Hohen Pritz kämpften an der Kletter-
wand, beim Bogenschießen, Kegeln, Fußball und einer Wasser-
bahn um den Sieg für ihre Feuerwehr. Aber nicht nur hier gab 
es Aktivitäten. Die Kinder bis sieben Jahren liefen einen Kilome-
ter, die Kinder bis zu zwölf Jahren zwei und die Erwachsenen 
zehn oder sogar 20 Kilometer. So gab es dann auch noch ein 
Fußballturnier, Bogenschießen und eben Klettern. Auch Bür-
germeisterin Britta Täufer testete die Stationen und fand auch 
das Bogenschießen toll. Sie lobte die Arbeit des Jugendförder-
vereins, der das alles organisiert hatte. Danke an der Stelle für 
die Unterstützung bei den Firmen Euro-Trans und den Güstro-
wer Stadtwerken. „Besonders den Kindern hat es viel Spaß ge-
macht“, betonte Britta Täufer im Gespräch und ist zusammen 
mit Jan Kessler, Vorsitzender des Vereins zufrieden mit dem 
Sportfest.
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Schützenfest in Brüel
Am Wochenende des 23.24.25. August 2013 feierte die Brüeler Schützengilde 1425e.V. ihr alljährliches Schützenfest. Hier 
nun die wichtigsten Ergebnisse.
• Schützenkönigspaar 2013: Karsten Zietemann und  Anette Vollmann
• Brüeler Vogelschusskönige: Christian Veith, Christa Rinnau und  Jonas Toparkus
• Ausgezeichnet mit dem Großen Kreuz von Mecklenburg wurde Lothar Trepzik
• zum Ehrenmitglied der Brüeler Schützengilde wurde Manfred Rudloff ernannt
• die Auszeichnung mit dem Großen Verdienstkreuz der Brüeler Schützengilde 1425 e.V. erhielt Andreas Krüger
• Ehrung mit der Verdienstnadel der Brüeler Schützengilde 1425 e. V. erhielt Anneliese Haase
• Gewinner des Familienpreises gesponsert von Firma EP: Westphal, ist Familie Schmidt aus Brüel
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Behindertenverband Sternberger 
Seenlandschaft e.V.

Der Behindertenverband gratuliert im Monat September fol-
gende Mitglieder recht herzlich zum Geburtstag:

Frau Ilse Marx aus Dabel,
Frau Bärbel Willsch aus Sternberg und 
Frau Marika Bronowski aus Brüel

Der Vorstand

Rheuma-Liga Arbeitsgruppe Brüel

Die AG Brüel gratuliert den Geburtstagskindern des Monats 
September recht herzlich:

Hannelore Däubler,
Rose-Marie Kirschnick, 
Anneliese Brandt,
Ewald Schulz,
Fritz Ziehe,
Heinz Möbius,
Sieglinde Merz,
Ursula Brandt,
Lisa Schreiber und
Hans-Erich Walter

Die Leitung der AG Brüel

Wenn das Glück vom Himmel fällt

So lautete die Aktion, die der Verein „Sternberg und MEHR“ 
auf dem 50. Sternberger Heimatfest durchführte. Ein Weit-
flugwettbewerb für Luftballons, deren Sieger der am wei-
testen von Sternberg gefundene Ballon ist. Viele Gäste 
schickten ihren Ballon auf die Reise mit der Hoffnung auf 
einen weiten Flug und einen Finder, der dies an den Ver-
ein meldet. Die Veranstalter hatten schon Sorge, denn die 
„Heliumkugeln“ entschwanden zunächst Richtung Norden 
und Nordost. Wer sollte sie eventuell auf der Ostsee finden? 
Nun schaute man jeden Tag gespannt in die E-Mail Post des 
Vereins, denn Meldeschluss war bis zum 31. August. Um so 
erstaunter waren wir, als Mitte des Monats Meldungen aus 
Südwest eintrafen. Die weiteste, genau 306 km von Stern-
berg entfernt, aus Nordrhein-Westfalen. „Ich habe heute früh 
auf dem Weg zur Arbeit einen kaputten Luftballon mit einem 
Zettel in der Carl-Miele-Straße in Gütersloh gefunden. Er 
trägt die Losnummer 2, der Name ist Liam und er ist 10 Jah-
re alt. Mit freundlichen Grüßen Florian Stoecker aus Biele-
feld“. Nun freut es uns, die Gewinner der ausgelobten Preise 
mitteilen zu können. Ein neues Fahrrad von der Fa. Schmidt 
& Co darf Liam Bennet Nöring aus der Güstrower Chaussee 
in Sternberg in Empfang nehmen. Herr Stoecker aus Biele-
feld erhält eine Einladung für 2 Personen nach Sternberg 
mit 2 Übernachtungen im Seehotel, einer Kanutour auf der 
Warnow vom Campingplatz Sternberg und einem Dinner zu 
Zweit im Restaurant „Domowoj“. Den Gewinnern unseren 
herzlichen Glückwunsch und den beteiligten Sponsoren vie-
len Dank.

Gerhard Krüger

Erinnerung an fröhliche Ferientage

Wenn im September ein Bericht über fröhliche Ferientage im 
Juni erscheint, dann muss das schon einen wichtigen Grund 
mit aktueller Bedeutung haben. Hat es auch. Der Vorstand der 
Sternberger Tafel e.V. verfolgt mit diesem Bericht zwei Ziele: 
Erstens. Wir bedanken uns bei allen Partnern, die uns auch in 
diesem Jahr geholfen haben, das nun schon traditionelle Tafel-
feriencamp durchzuführen. Das Diakoniewerk Kloster Dobbertin 
gewährte uns, auf dem Gelände des Psychosozialen Wohn-
heimes „Heidhorst“ wiederum großzügig Gastrecht und stellte 
uns kostenfrei Bungalows und Wirtschaftsräume zur Verfügung. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Diakoniewerkes Kloster 
Dobbertin versorgten uns mit schmackhafter Kost und waren 
stets hilfsbereit, wenn es uns an etwas zu fehlen drohte. Ein be-
sonderer Dank sei hier der Leiterin des Hauses, Frau Gritt Rei-
mer, gesagt, ihr herzliches Lachen steckt an und motiviert zu 
einem frohen Miteinander. Das gilt ohne Einschränkung für die 
gesamte Crew und auch für die Geschäftsführung in Dobbertin, 
seit Jahren vertreten durch Frau Karin Polenkse. Vielen herz-
lichen Dank.

Einschulung an der 
Grundschule Dabel
Stolz und erwartungsfroh, mit einem neuen Ranzen auf 
dem Rücken, kamen 14 Mädchen und 10 Jungen am 
03. August  in die Dabeler Grundschule.
Nachdem der Ranzen mit den neuen Büchern und Hef-
ten gefüllt und die Schultüte von den Eltern überreicht 
worden war, ging es zum ersten gemeinsamen Fototer-
min.
Anschließend wurde bei herrlichstem Sonnenschein in 
den Familien weiter gefeiert.

I. Groß
Schulleiterin
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Wolfgang Klein vom Kanu Camp in Sternberger Burg war auch 
in diesem Jahr wiederum ein zuverlässiger Partner bei der Be-
reitstellung der Boote und der Bewältigung der logistischen An-
forderungen, ebenso halfen uns die Mitarbeiter des Sternberger 
Betriebsteiles von Bus und Reisen durch die flexible Bereitstel-
lung eines Busses für Fahrten zu einem Erlebnistag in Wismar 
und zum Einsatzort bei der Kanutour. Wismar war eine Reise 
wert, Ziele waren das Mumpitz und der Hafen mit einer Damp-
ferfahrt zur Insel Poel.
Herr Schütte von der Sieben-Seen-Bäcker-GmbH im Rachower 
Moor stellte uns täglich frische Brötchen bereit und die Fohsack 
Getränke GmbH versorgte unsere Kinder mit Getränken.
Erstmals haben wir in einem Beitrag Namen genannt, das ist 
nicht ganz ungefährlich, denn leicht ist einer vergessen. Doch 
es sind immer ganz konkrete Menschen, die auf eine Frage mit 
einem „Ja“ antworten. Und die verdienen es, auch einmal öf-
fentlich genannt zu werden. 

Der vom Diakonischen Werk zugesagte Rettungsschwimmer 
zog sich plötzlich eine Verletzung zu, von einer Stunde zur an-
deren sprangen zwei Rettungsschwimmer von der DLRG Wa-
rin ein, Paul Christens und Oliver Stäge, und retteten so in des 
Wortes wahrster Bedeutung die gesamte Kanutour.
Stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer, bei denen wir 
uns bedanken, seien weiter genannt: Frau Elke Kasten, Sozi-
alarbeiterin an der Verbundenen Regionalen Schule und Gym-
nasium David-Franck in Sternberg, die seit dem Ausscheiden 
von Frau Pastorin Ogilvie ehrenamtlich mit großen Engage-
ment nicht nur die Kinderfreizeit leitet, sondern in der Tafel für 
die gesamte Kinder-und Jugendarbeit zuständig ist, Frau Ilse 
Däumer, Mitglied des Tafelvorstandes, die täglich morgens die 
Brötchen brachte und dafür sorgte, dass es uns an nichts fehl-
te. Sehr schön war es auch, dass zwei Mütter, Frau Riede und 
Frau Blum, sich auch in diesem Jahr wiederum aktiv am Camp 
beteiligt haben. 

Zwei junge Mädchen, die nun die Schule verlassen, halfen 
ebenfalls alle Tage bei der täglichen Betreuung der gesamten 
23 Kinder zählenden Gruppe. Ein gutes Praktikum für die bald 
beginnende Berufsausbildung. Danke auch den vielen unge-
nannten Helferinnen und Helfern. Spontan erklärten sich einige 
Frauen bereit, bei der Schlussreinigung zu helfen, ganz prima.
Der von den Eltern zur Abschlussveranstaltung mitgebrachte 
Kuchen schmeckte allen sehr gut, das aufgeführte Programm 
zeigte wiederum, wie schnell sich zur Freude der Zuschauer 
aus Kindern kleine Stars entwickeln. 
Der schönste Dank für alle Beteiligten, die die Tafelfreizeit orga-
nisierten, sind das Lachen und der Frohsinn der Kinder sowie 
ihre aktive Beteiligung bei allen Angeboten. Es hat allen großen 
Spaß gemacht. Allen noch einmal herzlichen Dank und den Kin-
dern alles Gute.
Und nun das zweite Ziel dieses Beitrages: Als Sternberger Tafel 
e.V. möchten wir gerne weiterhin den Menschen helfen, denen 
wir uns gemäß unserer Satzung verpflichtet fühlen.
Und diese Verpflichtung gilt besonders „unseren Tafelkindern“. 
Helfen Sie uns helfen, wir bitten Sie, unsere geplanten Vorha-
ben durch Ihre Mitwirkung zu unterstützen. Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es. Mit diesen Worten von Erich Kästner, die zur 
Nachahmung auffordern, freuen wir uns auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Der Tafelvorstand

Die Witziner Dorfmusikanten

Das ist neu in Witzin. Die Witziner Dorfmusikanten sind eine 
Gruppe von Leuten, die aus Spaß an der Freud zusammen 
Musik machen. „Wir sind zurzeit auf der Suche nach weiteren 
Talenten in und um Witzin herum. Ob jung ob alt. Profi oder An-
fänger. Hauptsache Spaß am Musizieren“.
So Hans Hüller gegenüber unserer Redaktion.

Sie haben Interesse dort mitzumachen oder wünschen Informa-
tionen zu Auftritten. Dann wenden Sie sich bitte an:
Baldur Beyer, Tel.: 038481 20324 oder
Hans Hüller, Tel.: 038481 50460

 Treffpunkt Borkow

 Datum  Zeit  Gruppe  Ort
 
 
 09.09.13  19:00 Uhr  Sportgruppe  DGH
 10.09.13  14:00 Uhr  Spielenachmitag  DGH
   Kreativgruppe  DGH
 12.09.13  14:00 Uhr  Spielenachmitag  DGH
  19:00 Uhr  Chor Borkow  DGH
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14.09.13  07:00 Uhr  Fahrt zur Int. 
  Gartenschau HH  Bushalte-
   stelle Borko
 16.09.13  19:00 Uhr  Sportgruppe  DGH
 17.09.13  14:00 Uhr  Spielenachmitag  DGH
   Kreativgruppe  DGH
 19.09.13  14:00 Uhr  Spielenachmitag  DGH
  19:00 Uhr  Chor Borkow  DGH
 23.09.13  19:00 Uhr  Sportgruppe  DGH
 24.09.13  14:00 Uhr  Spielenachmitag  DGH
   Kreativgruppe  DGH
 24.09.13  19:00 Uhr  Gemeindevertretersitzung  DGH
 26.09.13  14:00 Uhr  Spielenachmitag  DGH
  19:00 Uhr  Chor Borkow  DGH
 28.09.13  14:00 Uhr  Kürbisfest  DGH
 30.09.13  19:00 Uhr  Sportgruppe  DGH
 01.10.13  14:00 Uhr  Spielenachmitag  DGH
   Kreativgruppe  DGH
 07.10.13  19:00 Uhr  Sportgruppe  DGH
 08.10.13  14:00 Uhr  Spielenachmitag  DGH
   Kreativgruppe  DGH
 10.10.13  14:00 Uhr  Spielenachmitag  DGH
  19:00 Uhr  Chor Borkow  DGH
 12.10.13  18:00 Uhr  Herbstfeuer  Feuerwehr-
   gerätehaus
  DGH  Dorfgemeinschaftshaus

Freiwillige Feuerwehr Borkow

20.09.13  18:00 Uhr  Dienst: Technik -  Feuerwehr-
  Überprüfung  gerätehaus
12.10.13  18:00 Uhr  Herbstfeuer  Feuerwehr-
   gerätehaus
18.10.13  19:00 Uhr  Dienst: Vierteilige  Feuerwehr-
  Steckleiter  gerätehaus

Jugendwehr Borkow

14.09.13  16:00 Uhr  Gerätekunde  Feuerwehr-
   gerätehaus
21.09.13  16:00 Uhr  Übung Wettkampf  Feuerwehr-
   gerätehaus
28.09.13  16:00 Uhr  Funken  Feuerwehr-
   gerätehaus
05.10.13  16:00 Uhr  Dienst: Schläuche  Feuerwehr-
   gerätehaus
12.10.13  16:00 Uhr  Einsatzübung: Steckleiter  Feuerwehr-
   gerätehaus
12.10.13  18:00 Uhr  Herbstfeuer  Feuerwehr-
   gerätehaus

Interessenten sind immer gern gesehen.

Veranstaltungen im Sternberger Seenland

September und Oktober 2013

Tag Zeit Ort Veranstaltung

13.09.2013 11:00 Uhr Sternberg, Stadtkirche Kirchenführung und Turmbesteigung
14.09.2013 10:00 Uhr Groß Raden „Wild essen und jagen“ Interessantes rund um die Jagd
  Archäologisches Museum 
14.09.2013 19:00 Uhr Witzin, Anglerheim Heimatquizabend
15.09.2013 14:00 Uhr  Golchen, Golchener Hof Bauer Korl‘s Hoftheater, Tickethotline: 038483- 29280
15.09.2013 18:00 Uhr  Sternberg Stadtkirche (Winterkirche) Konzert für Orgel, Cello und Bläser
16.09.2013 09:00 Uhr  Witzin Dorfgemeinschaftshaus Frühstückstreffen
19.09.2013 11:00 Uhr  Sternberg Markt Stadtrundgang, Erleben Sie die historische Innenstadt von 

Sternberg
20.09.2013 11:00 Uhr  Sternberg Stadtkirche Kirchenführung und Turmbesteigung
21.09.2013 10:00 Uhr  Sternberg Stadion am See 13. Sponsorenlauf
25.09.2013 19:30 Uhr  Kaarz Schloss Kaarz Kafka Programm mit dem Schauspieler Bernt Hahn
   (Veranstaltung des Hinstorff- Förderkreises f. Literatur)
27.09.2013 11:00 Uhr  Sternberg Stadtkirche Kirchenführung und Turmbesteigung
28.09.2013 17:00 Uhr  Brüel Roter See Roter See in Flammen
02.10.2013 18:30 Uhr  Brüel , Feuerwehr Herbstfeuer
02.10.2013 19:00 Uhr  Kobrow, Feuerwehr Herbstfest
03.10.2013 10:00 Uhr  Golchen, Golchener Hof Bauer Korl`s großes Bockbierfest mit Frank Schöbel & Band
03.10.2013 11:00 Uhr  Wamckow Erntedankfest 
 11:00 Uhr  Gottesdienst
 12:00 Uhr  Familienfest am Dorfgemeinschaftshaus
03.10.2013 - 10:00 Uhr  Golchen, Golchener Hof Bauer Korl`s Landleben Messe 
05.10 2013  
05.10.2013 19:00 Uhr  Golchen, Golchener Hof Bauer Korl`s Bockbierfest; Kartenhotline: 038483 29280
05.10.2013 19:00 Uhr  Blankenberg Tempziner See Herbstfeuer
05.10.2013 21:00 Uhr  Brüel Stadthalle Berg- Disko
06.10.2013 11:00 Uhr  Kaarz, Schloß Kaarz Kaarzer Apfelfest
13.10.2013 14:00 Uhr  Golchen, Golchener Hof Hoftheater: Bauer Korl im weißen Röss`l
   Kartenhotline: 038483 29280

Kultur, Tourismus und Freizeitangebote
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Ausstellungen 
Sommer- Galerien im Sternberger Seenland

Werkstattgalerie
„Rothener Mühle“
- Malerei- Keramik- Schmuck- Glas- Mode- Flechtwerk-
19406 Rothen
Freitag, Samstag, Sonntag
12:00 - 18:00 Uhr

BLICK con TAKT
Sommergalerie Rainer Stuchlik
Portraits und Landschaften
Birkenstr. 1, 19406 Bolz

Galerie Erbguth
Sommerausstellung
Lindenstr. 7, 19412 Dübel

die Mecklenburger Kunstgalerie
Am Mattenstieg, 19412 Dabel
Montag - Freitag  09:00 - 12:00 Uhr
 13:00 - 16:00 Uhr
Samstag 09:00 - 13:00 Uhr

Naturparkzentrum „Sternberger Seenland“
Am Markt, 19417 Warin
Mai bis September
täglich  von 10:00- 18:00 Uhr
Oktober bis April
Montag - Freitag  von 10:00- 16:00 Uhr

„Bilder von der Erdgastrasse“

- Änderungen vorbehalten -

Ihre Veranstaltungen veröffentlichen wir gerne im Amtsblatt und 
im Internet auf den Seiten www.stadt-sternberg.de und www.
amt-sternberger-seenlandschaft.de 
Schicken Sie Ihre geplanten Veranstaltungen einfach an fol-
gende Anschrift:
Touristinfo Sternberg, Am Markt 3, 19406 Sternberg, 
E-Mail: touristinfo@stadt-sternberg.de 

Geführte Wanderungen, Rad- und Kanutouren  
im Naturpark Sternberger Seenland

Dienstag, 17.09.13, 10:00 - 13:00 Uhr
Dem Biber auf der Spur
Biber und Glashütten- Wanderung im Glasermoor
Treffpunkt: Kritzow- bei Langen Brütz, Bushaltestelle

Donnerstag, 19.09.13, 10:00 - 13:00 Uhr
Dem Biber auf der Spur
Biber und Glashütten- Wanderung im Glasermoor
Treffpunkt: Kritzow- bei Langen Brütz, Bushaltestelle

Dienstag, 24.09.13, 10:00 - 13:00 Uhr
Dem Biber auf der Spur
Biber und Glashütten- Wanderung im Glasermoor
Treffpunkt: Kritzow- bei Langen Brütz, Bushaltestelle

Mittwoch, 25.09.13, 10:00 - 13:00 Uhr
Das mittlere Warnowtal
Wanderung mit Besichtigung Haus Biber & co.
Treffpunkt: Alt- Necheln, Dorfplatz, vor dem Gutshaus

Donnerstag, 26.09.13, 10:00 - 13:00 Uhr
Dem Biber auf der Spur
Biber und Glashütten- Wanderung im Glasermoor
Treffpunkt: Kritzow- bei Langen Brütz, Bushaltestelle

Dienstag, 01.10.13, 10:00 - 13:00 Uhr
Dem Biber auf der Spur
Biber und Glashütten- Wanderung im Glasermoor
Treffpunkt: Kritzow- bei Langen Brütz, Bushaltestelle

Donnerstag, 03.10.13, 10:00 - 13:00 Uhr
Dem Biber auf der Spur
Biber und Glashütten- Wanderung im Glasermoor
Treffpunkt: Kritzow- bei Langen Brütz, Bushaltestelle

Dienstag, 08.10.13, 10:00 - 13:00 Uhr
Dem Biber auf der Spur
Biber und Glashütten- Wanderung im Glasermoor
Treffpunkt: Kritzow- bei Langen Brütz, Bushaltestelle

Donnerstag, 10.10.13, 10:00 - 13:00 Uhr
Dem Biber auf der Spur
Biber und Glashütten- Wanderung im Glasermoor
Treffpunkt: Kritzow- bei Langen- Brütz, Bushaltestelle

Dienstag, 15.10.13, 10:00 - 13:00 Uhr
Dem Biber auf der Spur
Biber und Glashütten- Wanderung im Glasermoor
Treffpunkt: Kritzow- bei Langen Brütz, Bushaltestelle

Geführte Radtouren und Stadtführungen  
der Sternberger Touristinfo

Montag, 16.09.2013, 11:00 Uhr
Wasser, Wald und sanfte Hügel
Radtour im Sternberger Seenland
Treffpunkt: Campingplatz Sternberg, Rezeption

Donnerstag, 19.09.2013, 11:00 Uhr
Es gibt viel zu entdecken
- eine alte Landtagsstadt im Wandel der Zeit-
geführter Stadtrundgang durch die Sternberger Innenstadt
Treffpunkt: Marktplatz in Sternberg, vor dem Rathaus

Für Gruppen finden folgende Veranstaltungen statt:
Stadtrundgänge durch die historische Altstadt Sternbergs
Kirchenführungen mit Turmbesteigung- Stadtkirche Sternberg

Anmeldungen in der Touristinfo Sternberg, Am Markt 3, 
19406 Sternberg, Tel.: 03847 444535

Großes Bockbierfest bei Bauer Korl

3. Oktober 2013 ab 10:00 Uhr
Antenne MV und Lübzer Pils präsentieren das große Bockbier-
fest bei Bauer Korl. Der gelernte „Folkspfilosoff“ heißt am 3. 
Oktober nicht nur Junggesellen, Herren und Väter, sondern die 
ganze Familie auf seinem Golchener Hof herzlich willkommen. 
Getreu dem Motto„Spiel und Spaß mit Bauer Korl“ bietet der be-
liebte Mecklenburger Held vom Feld viel Unterhaltung für Groß 
und Klein. Ab 10 Uhr geht’s los.
Dabei hat Bauer Korl an alles gedacht: Unterhaltsame Livemu-
sik mit den Korl Boi`s, Danny Buller & der Det Gang. Ponyrei-
ten für die Kleinen und ein Quad-Parcours für die Erwachsene 
zählen ebenfalls zur hoftypischen Rundumversorgung. Natürlich 
wird es auch wieder die legendäre Bauern-Olympiade mit Korl 
geben. Beim Mistkarrenslalom, Gummistiefelweitwurf oder Ski-
laufen wird abermals um den beliebten „Po-Korl“ gekämpft. Am 
Nachmittag wird es erstmals ein Open-Air Konzert bei Bauer 
Korl geben.
Zu Gast: Frank Schöbel & Band.
Ein abwechslungsreiches Programm für Jedermann.
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Herbstfest in Kobrow

Herbstfeuer mit Laternenumzug am Gerätehaus der Freiwilligen 

Feuerwehr Kobrow Mittwoch, den 02.10.2013 um 19:00 Uhr

Abfahrtzeiten Wamckow nach Kobrow: Bushaltestelle Wam-

ckow 18:45 Uhr 

Erntedankfest in Wamckow

Donnerstag, den 03.10.2013 
Ablauf:
11:00 Uhr  Gottesdienst in der Kirche
12:00 Uhr Familienfest am Dorfgemeinschaftshaus mit 

Hüpfburg, Karussell und Kinderspielen, Kaffee 
und Kuchen, Kutschfahrten 

Abfahrzeiten Kobrow nach Wamckow: Bushaltestelle Kobrow I 
um 11:45 Uhr

Alle Einwohner und Gäste sind herzlich eingeladen.
Für Speisen und Getränke ist gesorgt!

Roter See in Flammen

28. September 2013
16:00 Uhr  Country Musik zu Schwein 
 am Spieß und Sparerips
18:00 Uhr  Showgruppe Fantasia 
 mit “Die Wikinger kommen“
19:00 Uhr  Die Feuershow aus Berlin 
 auf der Seebühne
20:00 Uhr  Startschuss mit dem Schützenverein
20:30 Uhr  Bootskorso
21:00 Uhr  Feuerwerk auf dem See mit Musik
21:30 Uhr  Disko mit DJ Michael Schwertnerv

Eintritt Erwachsene 5,00 € Kinder 1,00 €

Kaarzer Apfelfest am Sonntag, den 06. Oktober 2013 im Schloss Kaarz 
Das Hotel Schloss und Park Kaarz lädt bei freiem Eintritt am Sonn-
tag, den 06. Oktober 2013 in den herrlichen Apfelgarten des Parks 
ein. An diesem Tag dreht sich alles um den Apfel. Zusammen 
mit den Partnern Jörg-Peter Krüger vom Roten See, der evange-
lischen Kirche in Brüel und Martin Bouvier und Michael Schwert-
ner von der Touristinformation der Stadt Sternberg sowie der Na-
turparkverwaltung Sternberger Seenland waren schnell viele Ideen 
zusammengetragen, um für diesen schönen Ort ein zünftiges 
fröhliches Fest zu veranstalten. Groß ist auch die Bereitschaft der 
ansässigen Firmen, Vereine und Einzelpersonen, das Fest mit-
zugestalten. So veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Brüel das 
Apfelwettpflücken, der Brüeler Schützenverein das Bogenschie-
ßen nach Wilhelm-Tell-Art. Es werden zum Mitmachen oder nur 
zum Zuschauen Apfelmus, Apfelmarmelade und Apfelgelee ge-
kocht oder Apfelpfannkuchen gebacken, natürlich mit den Kaarzer 
Schlossäpfeln. Der Imkerverein bringt sich ein und mit den Natur-
parkrangern kann ein Vogelhaus gebaut werden. Basteln und Ge-
stalten mit Äpfeln für Groß und Klein wird von der Grafikerin und 
Kinderbuchillustratorin Friederike Rave angeboten. Das 1. Kaarzer 
Apfelfest beginnt mit dem Erntedankgottesdienst im Apfelgarten 
um 11 Uhr mit der Pastorin Anne Arnholz und dem Kirchenchor. 
Nach einem gemeinsamen Rundgang durch den Garten wird das 
Programm fortgesetzt mit Life-Cooking der Schlossherrin. Sie wird 
ein typisches holländisches Apfelgericht zubereiten. Die Wariner 
Band „Irrlichter“ wird anschließend den Garten zum Klingen brin-
gen. Wissenswertes für alle Gärtner über die Apfelbaumpflege wird 
Herr Thomas Franiel in einem Obstbaumschnittseminar vermitteln. 
Er zeigt, wie fachgerecht Bäume beschnitten werden und kann 
ganz nebenbei auch noch etwas über Krankheiten, Zucht und Sor-
tenauswahl für den heimischen Garten berichten. Gegen 15 Uhr, 
zur besten Kaffeezeit, wird der Apfelgarten zum Hindernisparcours 
für ein internationales Mannschaftswettrennen. 
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Neu im Shop der Touristinfo!

Landwege in der Naturparkregion Sternberger Seenland 

Der Leser dieses Buches ist eingeladen, die Landwege in der 
Naturparkregion Sternberger Seenland näher kennen zu lernen. 
Obwohl inzwischen mehrspurige Autobahnen, Bundes- und 
Landstraßen ein rasches Vorankommen für die Personen- und 
Kraftfahrzeuge ermöglichen, hat sich bis heute ein Wegenetz 
von unbefestigten Landwegen erhalten. Auf diesen fuhren bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts Post- und Handelswagen über 
das Land. Jetzt ist es auf den alten Wegen, die durch Acker-
landschaften oder Wälder führen, ruhig geworden. In der of-
fenen Landschaft säumen Baumreihen, Alleen oder Hecken die 
Wege. Auf den Wegrainen breiten sich zarte Gräser und bunte 
Stauden aus. Die vielfältigen Strukturen locken Kleintiere, Vögel 
und Insekten an. Für den ruhesuchenden Wanderer und Spa-
ziergänger eröffnen sich am Landweg Einblicke in das Leben 
am Wegrand und Ausblicke in die Landschaft, die über Jahrhun-
derte durch das Wirken der Menschen in der Landwirtschaft, in 
der Forstwirtschaft und durch die Fischerei geprägt wurde. 

Die dadurch entstehende Kulturlandschaft verändert sich unter 
den mehr oder weniger starken Einflüssen menschlichen Wir-
kens und den Abläufen in der Natur. Die Landschaft, wie wir sie 
heute sehen, wird sich morgen anders zeigen.
Anliegen des Buches ist, die alten Landwege bekannter zu ma-
chen und ihre Bedeutung für die mecklenburgische Kulturland-
schaft hervorzuheben. Am Ende des Buches findet der Leser 
zehn interessante Landwege, die zu Wanderungen und Entde-
ckungen im Sternberger Seenland einladen. 

Auf Rezeptsuche

„Herzlich Willkommen“ prangt es auf einem Schild über dem 
großen Treppenportal des restaurierten Hauses. Und so emp-
fängt mich auch die Inhaberin des gleichnamigen Restaurant 
und Hotel „Kühnapfel“ in Blankenberg, in der Nähe von Brü-
el. Nach wie vor bekannt durch den großen Bahnhof im Ort. 
„Ach - der Rezepte Jäger“, begrüßt mich Gudrun Kühnapfel 
schmunzelnd. Es ist früh am Morgen und mit einer Tasse Kaf-
fee plauscht es sich viel besser, sagt sie. „Im Jahre 1992 haben 
wir, Kurt und Gudrun Kühnapfel das Haus erworben und es als 
Hotel und Restaurant um- und ausgebaut. Am 01.03.1994 ha-
ben wir unser Haus für die Gäste eröffnet“, berichtet sie mir. Es 
befinden sich 6 Hotelzimmer, ein Restaurant, sowie ein Winter-
garten in dem Haus, erfahre ich. Familienfeiern bis zu 50 Per-
sonen füllen das Haus in regelmäßigen Abständen. „Sehr viele 
Familien haben in unserem Haus bereits Ihre Feste gefeiert, An-
meldungen für Feierlichkeiten haben wir sogar schon bis 2015, 
worüber wir uns natürlich sehr freuen“. So gehen wir die Treppe 
hinunter und ich bestaune die vielen gerahmten Erinnerungsfo-
tos von Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Jubiläen. „Diese 
haben natürlich einen besonderen Platz in unserem Haus. Wir 
bieten unseren Gästen auch Partyservice im Umkreis bis 15 
km an, damit haben wir reichlich zu tun“. Das Restaurant ist mit 
Voranmeldung geöffnet, Ostersonntag und am 2. Weihnachts-
feiertag wird immer ein besonderes Buffet hergerichtet. Und da 
kommt bei mir zum ersten Mal die Frage nach den besonderen 
Rezepten, die ja auch mit verantwortlich für den guten Ruf ei-
ner Küche sind. Und der eilt dem Restaurant Kühnapfel voraus. 
„Gelobt im Bekanntenkreis werden der Krustenbraten und die 
Zitronenspeise“ sage ich. „Dazu kommen wir gleich“ antwortet 
die Chefin, als wir wieder an der gemütlichen Eckbank Platz ge-
nommen haben. Wir reden über das Wetter, wie schnell die Zeit 
läuft und darüber, dass Kurt und Gudrun Kühnapfel im nächsten 
Jahr, am 1. März 2014 ihr 20 jähriges Jubiläum mit dem Hotel 
feiern. Einig waren wir uns darüber, dass an einem Jahr nichts 
dran ist „Die Silvesterparty lassen wir natürlich nicht aus, denn 
den letzten Tag eines jeden Jahres werden auch wir in unserem 
Haus feiern“. Kurz informiert mich Frau Kühnapfel über Zimmer-
preise inklusive Frühstück: 1 Doppelzimmer kostet 60,00 Euro, 
ab dem 3. Tag 50,00 - ein Einzelzimmer 35,00 Euro und ab dem 
3. Tag 30,00 Euro. Nach meiner Frage zum Rezept für unsere 

Die Klassiker: Holland, Deutschland und England werden ge-
geneinander antreten und den schnellsten und geschicktesten 
Apfelwettläufer unter sich ausmachen. Jörg-Peter Krüger wird 
diesen sportlichen Höhepunkt moderieren. Für alle, die nur den 
vollen Saft der Äpfel nutzen wollen, wird eine mobile Apfelsaft-
presse vor Ort sein. Die Besucher können den Saft von ihren 
mitgebrachten Äpfeln direkt vor Ort pressen lassen. Wir freuen 
uns sehr, dass wir zwei Apfelspezialisten überzeugen konnten, 
beim Apfelfest dabei zu sein. Wenn Sie also schon immer ein-
mal wissen wollten, wie der herrliche Apfel heißt, den Sie seit 
Jahren favorisieren und der bei Ihnen im Garten oder an der 
Straße steht, dann bringen sie ihn mit! Dabei ist allerdings ei-
niges zu beachten.* Neben allen Angeboten ist natürlich an das 
leibliche Wohl gedacht, und Michael Schwertner wird durch den 
Tag führen und für den musikalischen Rahmen sorgen. 

Vor allem bleibt aber viel Zeit zum Plaudern, Stöbern und La-
chen. Nun hoffen wir, dass die Herbstsonne noch die letzte Sü-
ße in den Früchten zum Kochen bringt und wir am Sonntag, den 
06. Oktober einen goldenen Herbsttag gemeinsam genießen 
können. Falls die Sonne doch nicht scheinen sollte, werden umso 
mehr das Festzelt, die Festpavillons und das Schloss genutzt.
*Pflücken Sie von jedem Baum, den Sie bestimmt haben möch-
ten, erst kurz vor dem Bestimmungstermin mindestens 5 (je 
mehr desto besser) einwandfreie durchschnittlich große, rei-
fe, madenfreie Früchte von der Südhälfte des Baumes, und 
nur vom oberen Teil der Baumkrone (nicht aus dem Inneren 
des Baumes, wo sie oft untypisch sind). Der Stiel muss an der 
Frucht bleiben. Nicht waschen, nicht polieren. Kein Fallobst, 
Transport stoßgeschützt in einem Körbchen, Karton oder einer 
Papiertüte, aber keine Plastikbeutel verwenden. Ggf. kann so-
gar ein Foto des Baumes bei der Bestimmung helfen.
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Leser präsentiert mir Frau Kühnapfel eines ihrer Lieblingsge-
richte - die marinierten Entenbrüste:
Zutaten:
2 Entenbrüste, frischer Ingwer, Knoblauchzehen, Sojasoße, Ho-
nig, Sirup und 1 doppeltes Gläschen Cherry. Alle Zutaten unter 
Zugabe von 250ml Wasser in einem Topf aufkochen, abkühlen 
lassen und die Brüste für 24h in dem entstanden Sud einlegen. 
Danach das Entenfleisch in einer Pfanne auf der Außensei-
te braten. Serviert wird die Köstlichkeit in dünne Scheiben ge-
schnitten in einer Soße, die wir aus der entstandenen Marinade 
unter Zugabe von Speisestärke oder Mehl hergestellt haben, 
mit Klößen oder Kartoffeln, aber unbedingt mit Rotkohl. 
Somit wünscht die Familie allen Lesern, Gästen und Besuchern 
des Hotel und Restaurant Kühnapfel „Guten Appetit“. Zu finden 
ist das 
Hotel & Restaurant Kühnapfel in der 
Hauptstraße 17 in 
19412 Blankenberg
Telefon u. Fax 038483 23000
Email: gudrunkuehnapfel@gmx.de 
Mobil: 0152 26809482 

Für Sie auf Rezeptsuche war: Michael Schwertner
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Allen Bürgerinnen und Bürgern, die im Monat September 
2013 ihren Geburtstag feiern, übermittelt das Amt Sternber-
ger Seenlandschaft, vertreten durch die Amtsvorsteherin Brit-
ta Täufer die allerherzlichsten Glückwünsche.
zum 94. Geburtstag
Frau Beyer, Irma  aus Weitendorf OT Schönlage
Frau Schmidt, Elfriede  aus Sternberg
Herr Bremer, Hans-Heinrich  aus Sternberg
zum 93. Geburtstag 
Frau Göllnitz, Elsbeth  aus Dabel
zum 92. Geburtstag 
Frau Schulz, Else  aus Borkow/Hohenfelde
Frau Blesl, Else  aus Mustin/Bolz
zum 91. Geburtstag 
Frau Krause, Erna  aus Brüel OT Neu Necheln
Herr Raasch, Franz  aus Dabel/Holzendorf
zum 90. Geburtstag 
Frau Steinfeld, Hilde  aus Sternberg
Herr Peters, Erwin  aus Kobrow I
Frau Puppe, Laura  aus Sternberg
zum 85. Geburtstag 
Frau Steinert, Ilse  aus Dabel
Frau Brunswig, Pauline  aus Brüel
Frau Scharkow, Helene  aus Brüel
Frau Schalge, Erna  aus Sternberg
Frau Alex, Gerda  aus Sternberg
Frau Heilmann, Edeltraut  aus Brüel
zum 80. Geburtstag 
Frau Preibisch, Käthe  aus Kuhlen-Wendorf OT Wen-

dorf
Herr Mohnke, Otto  aus Brüel
Herr Ziehe, Fritz  aus Brüel
Frau Brietzke, Ingeborg  aus Sternberg
Frau Stoppel, Gitta  aus Brüel
Herr Bauer, Rudolf  aus Hohen Pritz
Frau Bittermann, Helene  aus Hohen Pritz
Frau Mischkewitz, Hildegard  aus Sternberg
zum 75. Geburtstag 
Frau Maier, Sigrid  aus Sternberg
Frau Redmann, Helga  aus Witzin/Loiz
Herr Bittermann, Wilhelm  aus Sternberg
Herr Pflugradt, Klaus  aus Weitendorf OT Schönlage
Herr Damaschke, Udo  aus Sternberg/Groß Görnow
Frau Mußfeldt, Gerda  aus Sternberg
Frau Wohlgemuth, Helga  aus Sternberg
Frau Bindemann, Eva  aus Brüel
Herr Lage, Rudolf  aus Borkow
Frau Lachmann, Gerda  aus Weitendorf OT Jülchendorf
Frau Lenz, Edith  aus Sternberg
Frau Allendörfer, Hannelore  aus Borkow
Frau Suhr, Jutta  aus Brüel
Frau Melchert, Marlene  aus Weitendorf OT Schönlage
Herr Völzow, Paul  aus Zahrensdorf
Frau Kirschnick, Rose-Marie  aus Brüel
Frau Westburg, Helga  aus Borkow
Frau Wahls, Marita  aus Sternberg
Herr Suxdorf, Hans  aus Sternberg
Frau Hapke, Brunhilde  aus Brüel

zum 70. Geburtstag 
Herr Blaschkowski, Eckhard  aus Sternberg
Frau Hinüber, Ingrid  aus Sternberg
Herr Böckler, Peter  aus Sternberg
Herr Peters, Wolfgang  aus Brüel
Frau Lustig, Margrit  aus Brüel
Herr Jantzen, Horst  aus Kobrow I
Frau Luschas, Ilse  aus Borkow
zum 65. Geburtstag 
Frau Enkelmann, Inge-Lore  aus Sternberg
Herr Jörgensmann, Theodor  aus Brüel
Frau Röber, Christel  aus Hohen Pritz
Frau Käker, Christa  aus Brüel
Herr Wehlitz, Klaus  aus Sternberg
Herr Ihlenfeldt, Klaus  aus Kuhlen-Wendorf
 OT Holzendorf
Frau Braun, Brigitte  aus Brüel
Frau Krüger, Inge  aus Sternberg
Herr Schneeberg, Günter  aus Brüel OT Thurow
Herr Hallmann, Manfred  aus Sternberg
Frau Kasten, Ingrid  aus Mustin/Lenzen
Frau Heuer, Edith  aus Brüel OT Thurow
Herr Winkel, Wolfgang  aus Sternberg
Frau Däubler, Hannelore  aus Brüel
Frau Kirchmann, Kati  aus Brüel
Herr Gehm, Joachim  aus Blankenberg OT Penzin
Frau Karl, Regina  aus Sternberg
Herr Möckel, Wilfried  aus Sternberg
Herr Borgwedel, Walter  aus Brüel OT Thurow
zum 60. Geburtstag 
Frau Lange, Astrid  aus Dabel
Frau Schultz, Helga  aus Brüel
Herr Bischoff, Peter  aus Dabel
Frau Horlach, Gisela  aus Sternberg
Herr Chmiela, Klaus-Dieter  aus Sternberg/Klein Görnow
Herr Kähler, Joachim  aus Brüel
Herr Schapert, Jürgen  aus Dabel
Herr Eggert, Waldemar  aus Dabel
Herr Pallauf, Axel  aus Witzin
Frau Lüth, Andrea  aus Dabel
Herr Klebow, Edmund  aus Sternberg
Frau Ihlenfeldt, Sylvia  aus Kuhlen-Wendorf
 OT Holzendorf
Herr Jedosch, Wolfgang  aus Brüel
Frau Pralow, Ursula  aus Dabel
Herr Holländer, Horst  aus Dabel
Herr Borchert, Peter  aus Sternberg/Pastin
Herr Recht, Lothar  aus Blankenberg OT Penzin
Herr Mix, Lothar  aus Kuhlen-Wendorf
 OT Gustävel
Frau Mindt, Edeltraut  aus Brüel
Herr Päsel, Uwe  aus Langen Jarchow

Informationen des Bürgeramtes zur Veröffentlichung von Ju-
biläen

Einige Bürger wünschen keine Veröffentlichung ihres Ge-
burtstages im Amtsblatt. Hierzu bedarf es einer Erklärung 
beim Bürgeramt, dass die personengebundenen Daten nicht 
veröffentlicht werden dürfen.

Geburtstage des Monats

Geburtstage des Monats September
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Evangelisch-lutherische  
Kirchgemeinde Sternberg

Gottesdienste

Samstag, 14. Sept.
9:00 Uhr Andacht in der Kirche zu Sülten zur Einweihung 

der restaurierten Friese III-Orgel
 Anschl. Arbeitseinsatz in und um die Kirche, zum 

Abschluss Kaffee und Kuchen
Sonntag, 15. Sept.
10:00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 15. Sept.
16:00 Uhr  Konzert für Orgel, Cello und Bläser in der Winter-

kirche
Sonntag, 22. Sept.
10:00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 29. Sept.
10:00 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest in Stern-

berg, Pastorin Katrin Teuber

Gottesdienste der  
evangelischen Kirchgemeinde Brüel

14.9. 2013, Samstag
13:30 Uhr Gottesdienst zur Eheschließung  Klosterkirche
 Arnholz/Jonas  Tempzin
15.9.2013, Sonntag
10 Uhr Gottesdienst Stadtkirche Brüel
22.9.2013, Sonntag
10 Uhr Gottesdienst Stadtkirche Brüel
14 Uhr Gottesdienst Dorfkirche 
  Zaschendorf
25.9.2013, Mittwoch
18:30 Uhr Gottesdienst Segnen und  Warmhaus 
 Heilwerden Tempzin
29.9.2013, Sonntag
10 Uhr Gottesdienst Klosterkirche 

Tempzin*
6.10.2013, Sonntag
11 Uhr Erntedankgottesdienst auf dem  Schloss Kaarz*
 Apfelfest

Veranstaltungen

19.9. 2013, Donnerstag
14:30 Uhr Seniorennachmittag Gemeinderaum 

Brüel
13.10. 2013, Sonntag
14:30 Uhr Konzert mit dem Mecklenburger Dorfkirche
 Drehorgelorchester, anschl.  Penzin
 Kaffee

Der lebendigen Adventkalender

Hier die bisherigen Termine für den lebendigen Adventkalender 2013.
Bereits vergeben:
04.12.2013  Tortenschmiede Oehlke
05.12.2013  Friseursalon Haarmonie
06.12.2013  Taxibetrieb Pilz
13.12.2013  Freiwillige Feuerwehr
20.12.2013  Computer & Netzwerke Prätorius
21.12.2013  Mehrgenerationshaus
10.12.2013  steht nicht zu Verfügung 

Sie möchten auch gern Gastgeber sein, um in besinnlicher Wei-
se die Adventszeit zu begehen? 
Dann melden Sie sich unter Tel.: 038483 20334

Ev. Luth. Kirchgemeinde 
Witzin - Ruchow und Groß Raden

15. Sept.  um 10:00 Uhr Taufgottesdienst in Loiz am und im 
Trenntsee 

 um 14:00 Uhr Gottesdienst in Ruchow 
16. Sept.  um 9:00 Uhr Frühstückstreffen in Witzin im 

Gemeindezentrum Thema: „Fit ins Alter“
19. Sept.  um 14:30 Uhr Seniorenkreis 60plus in Witzin

21. Sept.  um 19:00 Uhr 
 Konzert in der Kirche Witzin/
 Eintritt frei
 „Zauber der Musik“ - 
 Violine & Orgel Claus Beigang, 
 Violine; Helga Beigang, Orgel 

22. Sept.  um 10:00 Uhr 
 Sonnenblumengottesdienst 
 in Witzin
 Ein Tandemgottesdienst 
 mit der Partnergemeinde in Wilsum

In Witzin und Wilsum sind seit unserer letzten Begegnung im 
Mai Sonnenblumen gesät und gewachsen. In einem gemein-
sam vorbereiteten Gottesdienst werden wir uns Bilder dieser 
Blumen anschauen und noch Blumen und neuen Samen in die 
Kirche bringen und das Wachsen und Gedeihen der Blumen 
und unserer Gemeinden feiern.

24. Sept.  in Boitin um 19:00 Uhr Stufen des Lebens: The-
ma: Erzähl mir deine Geschichte 

 (Infos und Anmeldung unter 038450 22614 
 pfarrhaus-boitin@freenet.de)
25. Sept.  um 15:00 Uhr „Heidhorst-Treff“ in Bolz
28. Sept. … auf alten Pilgerwegen meinen 
 Weg mit Gott gehen lernen …
 … der Weg ist das Ziel
 Pilgern in Sternberg von der Sagsdorfer 
 Brücke zur römischen Kirche in Sternberg
 Der Pilgerweg beginnt um 14:00 Uhr an der Sags-

dorfer Brücke
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28. Sept.  um 19:00 Uhr 
 Gospel-Konzert 
 in der Kirche Witzin/
 Eintritt frei

29. Sept.  um 10:00 Uhr in Witzin Gottesdienst mit Kin-
dergottesdienst und Posaunenchor aus Ham-
burg

 um 14:00 Uhr Erntedankgottesdienst in Tarnow 
mit Kirchenkaffee mit Vorstellung von Helga Birk-
holz als Gemeindepädagogin in den Kirchgemein-
den Baumgarten und Tarnow

30. Sept.  um 9:00 Uhr Gesprächskreis in Witzin

Monatsspruch Oktober: 
Hebräer 13,16
Vergesst nicht, Gutes zu tun 
und mit anderen zu teilen; 

denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen

1. Oktober  in Boitin um 19:00 Uhr Stufen des Lebens: The-
ma: Erzähl mir deine Geschichte (Infos und An-
meldung unter 038450 22614 pfarrhaus-boitin@
freenet.de)

2. Oktober  um 14:00 Uhr Gemeinschaftsnachmittag - rund 
um den Kirchturm im Mustiner Dorfgemein-
schaftszentrum

5. Oktober  in Buchenhof um 14:00 Uhr Ernte- und Dankfest 
im Gutshaus Buchenhof

6. Oktober  in Witzin um 14:00 Uhr Erntedankgottesdienst mit 
Kaffeetafel im Pfarrhaus

10. Oktober  in Witzin um 19:00 Uhr Redezeit im Pfarrhaus
13. Oktober  in Witzin um 10:00 Uhr Gottesdienst mit Kinder-

gottesdienst und Abendmahl
14. Oktober  in Witzin um 9:00 Uhr Gesprächskreis im Pfarr-

haus
13. Oktober  in Mustin um 14:00 Uhr Gemeinschaftsnachmittag 

im Mustiner Dorfgemeinschaftszentrum in Witzin 
 um 19:30 Uhr Gemeindeabend
16. Oktober  in Mustin um 14:00 Uhr Gemeinschaftsnachmittag 

- rund um den Kirchturm im Mustiner Dorfgemein-
schaftszentrum in Witzin um 19:30 Uhr Gemein-
deabend

17. Oktober  in Witzin um 14:30 Uhr Seniorenkreis 60plus
22. Oktober  in Boitin um 19:00 Uhr Stufen des Lebens: The-

ma: Erzähl mir deine Geschichte (Infos und An-
meldung unter 038450 22614 pfarrhaus-boitin@
freenet.de)

25. Oktober  in Boitin um 19:00 Uhr meditativer u. liturgischer 
Tanzabend 

26. Oktober  in Witzin ab 10:00 Uhr Churchpokal 2013
 Das Witziner Hockeyturnier um den Kirchenpokal 

wöchentliche Veranstaltungen: 
am Dienstag um 19:30 Uhr 
Hauskreis in Witzin
Güstrower Chaussee 30
am Donnerstag um 20:00 Uhr 
Hausbibelkreis in Loiz
Zum Trenntsee 2

• Kindergottesdienst:
 Jeden Sonntag um 10:00 Uhr während des 
  Gottesdienstes (in den Ferien nach Absprache)
• neuer Termin für die Kinderkirche:
 Jeden Donnerstag von 16 - 17:30 Uhr 
 (außer in den Ferien)
 für alle Kinder (auch ungetaufte) 
 der 1.- 6. Klasse 

• Jugendkreis:
 Jeden Freitag von 18:30 - 21:00 Uhr für alle Jugendlichen 
 ab 14 Jahre (in den Ferien nach Absprache)

besondere Veranstaltung für Kinder:
• „Immer & überall Volltreffer“ mit Daniel Kallauch - am 

17. September um 17:00 Uhr in der Stadthalle in Parchim 
Wer kommt mit? Lasst uns Fahrgemeinschaften bilden! 

 Bitte bei Helga Birkholz melden: Tel. 038481 20035

besondere Veranstaltung für Jugendliche ab 14 Jahre:
• EC-Jugendtage in Ludwigslust vom 27. - 29. September
 nähere Infos unter: www.ec-jugendtage.de oder im Jugend-

kreis nachfragen

Öffnungszeiten im Kinder- und Jugendkeller im Pfarrhaus
• Montag:  15:00 - 18:30 Uhr
• Dienstag:  15:00 - 18:30 Uhr
• Mittwoch: geschlossen
• Donnerstag: 14:30 - 16:00 Uhr
• Freitag: 15:00 - 18:30 Uhr

Über besondere Veranstaltungen informieren wir 
im Schaukasten und unter www.in-witzin.de

60 Jahre 17. August

Eine Dokumentation - in der Kirche Tarnow täglich von 11 Uhr 
bis 18:00 Uhr
Mit dieser Ausstellung will die Kirchgemeinde Tarnow zur poli-
tischen Auseinandersetzung mit der Geschichte einladen und 
ihren kleinen Betrag dazu leisten, dass die Bürger unseres 
Landes die Errungenschaften der politischen Mitbestimmung 
und des demokratischen Wahlrechtes wieder neu entdecken 
lernen. Diese Ausstellung ist bis zum Wahlsonntag am 22. Sep-
tember 2013 zu sehen.

Pastor Siegfried Rau

19406 Witzin Kietz 04, Telefon 038481 20211
mobil 0162 6323506 witzin@elkm.de

Nachgefragt

Wir waren dem Thurower Boland auf der Spur.
Unsere Leser der Region Brüel waren sehr fleißig und haben 
herausgefunden, dass es sich bei dem „Boland“ um einen Be-
griff handelt, der Moorastigen, wackligen Boden beschreibt. Fa-
milie Eckard Koch gehörte zu den ersten Anrufern. Peter Jindra 
brachte dann ein Buch von Otto Lemke aus dem Jahre 1927, 
erschienen im Verlag der Brüeler Stadtverwaltung. Dort war 
aus dieser Chronik zu erlesen: Beim „kleinen Boland“ und der 
„Bolandkoppel“ war der Boden nachgiebig (holl und boll). Vielen 
Dank dafür. Aber den alles erklärenden Bericht über den Bo-
land hat uns Andrè Prätorius, Inhaber der gleichnamigen Firma 
für Computer und Netzwerke in Brüel zugesandt. Diesen finden 
sie in der Rubrik „Geschichtliches“. 

Eine neue Nachfrage erreichte unsere Redaktion: Frau Tesch-
ner von der Grundschule „Alexander-Behm” sucht nach Bil-
dern aus der Zeit, als die Schule erbaut wurde (1971).
Nach eingehender Recherche und Suche in sämtlichen Ord-
nern, Mappen und Kartons durch Frau Kühl im Heimatmuseum 
wurde, außer eine Menge Zeitungsartikel, nichts gefunden. 
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Von allen anderen Gebäuden Am Finkenkamp (Kaufhalle, Ein-
richtungshaus, Hoch- und Tiefbau etc.) wurden Fotos gefunden, 
allerdings nicht von der Schule. Sollte also jemand helfen kön-
nen, kopieren wir die Bilder, ohne dass sie Schaden nehmen. 
Hier in der Tourist Info können sie die auch gleich wieder mit-
nehmen.
Und sollten Sie, liebe Leser auch etwas Besonderes aus der 
Region wissen wollen, immer her damit. Für Infos bitte unter 
03847 444536 oder eine Mail an schwertner@stadt-sternberg.de

Geschichtliches - Der Boland

Der Name „Boland“ ist vielen Brüelern ein Begriff der verbun-
den ist mit einer herrlichen Landschaft mit Wald, Wiesen, Moor 
und nicht zu vergessen der Mühlenbach entlang des nördlichen 
später östlichen Teils und Abschlusses des Waldgebietes. In 
der Kürze der Zeit ist es wohl nicht möglich eine absolute Ant-
wort auf die Herkunft und Bedeutung dieser Bezeichnung zu 
geben. In den 3 Jahren meiner privaten Ahnenforschung bin 
ich gerade bei Bezeichnungen und Namen auf teilweise starke 
Abweichungen in Schreib- und Ausdrucksweise über die Jahr-
hunderte hinweg gestoßen. So ist wohl auch der Name „Bo-
land“ mehr oder weniger über den Volksmund weitergegeben 
worden. Topografische Karten aus heutiger und vergangener 
Zeit nennen das Gebiet nicht „Boland“ sondern „Bonland“. Wer 
die Geschichte der Stadt Brüel von Otto Lemke 1927 studiert, 
wird auf folgendes Zitat stoßen: „Es ist auffällig, daß im Gegen-
satz zu den Flurnamen der weiteren Umgebung auf der Brüeler 
Feldmark nur wenige Namen slawischen Ursprungs vorhanden 
sind“. Die Vermutung liegt also nahe das sich der Name „Bon-
land“ aus dem althochdeutschen „boum“, „bom“ oder „bon“ ab-
leitet, welcher so viel wie „Baum“ heißt. Baumland oder auch 
Rodungsland könnte hinter dem Begriff im Ursprung stehen. 
Schaut man sich die letzten Jahrzehnte an, gab es hier neben 
Wiesen und Ackerland, auch Gemüseanbau auf wenigen Hek-
tar vor der Waldfläche des „Boland´s“, wie ich von einem Brü-
eler Bürger zu erfahren bekam. Betonpfosten die noch immer 
stehen weisen auf eine frühere Abgrenzung hin. 
Zur Klärung des Namens haben wir auch eine Anfrage beim 
Landeszentralarchiv zum gestellt, sollte sich hier Neues erge-
ben werden wir darüber informieren.

Ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen zu Namen und Be-
griffen die sich in Jahrzehnten und Jahrhunderten erhalten ha-
ben, aber häufig auch durch den Volksmund verändert wurden. 
So folgendes Beispiel:
Bis zum Jahr 1945 gab es direkt am Ende der heutigen Umge-
hungsstraße in Richtung Sternberg das „Restaurant zur Wald-
schmiede“. Immer wieder hört man, dass der Name „Schäfer-
krug“ für diese Einrichtung erwähnt und weiter gegeben wurde. 
1991 habe ich, die damals weit über 70-jährige Schwiegertoch-
ter des letzten Inhabers August Schäffer kennengelernt. Von 
Frau Schäffer habe ich viel aus der Geschichte des Hauses er-
fahren. Der Name „Schaeffer“ taucht auch 1928 und 1935 im 
Deutschen Reichs-Adressbuch für Industrie-, Gewerbe- und 
Handel unter Brüel auf. Wenn der Volksmund wirklich über den 
Schäfer-Krug sprach dann hat man den Namen von August 
Schäffer (Schaeffer) verfälscht. 

Zurzeit sind einige Helfer und ich dabei, Informationen wie Fo-
tos, Geschichten und alles Interessante über die Geschichte 
von Brüel zu sammeln. Dank Frau Hellmann von der Brüeler 
Heimatstube haben wir u. a. Bilder, Fotos und Geschichten ge-
scannt und sind derzeit dabei diese zu digitalisieren. Meine Vor-
stellung ist es in wenigen Jahren eine umfangsreiche und rea-
listische Chronik über Brüel zu erstellen. Es wird natürlich keine 
vollständige Übersicht möglich sein, aber durch die Mitarbeit 
vieler hoffen wir ein interessantes Werk erstellen zu können. 
Natürlich werden hierbei alle Urheberrechte u.a. durch Quellen-
angaben, Nennung von Personen und Familien gewahrt. 

Als Anlaufstelle stelle ich mein Servicebüro in der Schweriner 
Straße 44a (Ärztehaus) zur Verfügung. Hier können wir nach 
Terminabsprache Ihr Material z.B. Fotos scannen und Ihre Ge-
schichte erfassen.

Eine Bitte in eigener Sache.
Mein Urgroßvater, der Geschäftsführer Ernst Ludwig Anton Au-
gust Freyberg, geb. am 01.07.1893 in Schwerin, lebte seit dem 
01.10.1921 mit seiner Frau Ingeborg in Brüel. Aus dieser Zeit 
sind kaum Informationen über Brüel vorhanden, kann jemand 
weiterhelfen?

Andrè Prätorius
Computer & Netzwerke
Schweriner Str. 44a
19412 Brüel
http://www.7plus7.de/
mailto:cn@7plus7.de
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Reise durch (k)ein Land

Bestellung unter:
www.wittich.de

oder
Verlag + Druck

LINUS WITTICH KG
Röbeler Straße 9

17209 Sietow
oder

039931/579-0ISBN-978-3-00-28678-0

Schicksale in der DDR - Uwe Bernd
Kein Stasi-Grusel, Grenzregime-Horror und 
keine Dissidenten-Drangsalierungen - und 
doch gewährt dieses Buch seit dem Mau-
erfall den wohl detailiertesten Einblick in 
den täglichen Wahnsinn DDR mit all seinen 
Facetten. Drei 19-jährige Männer sind auf 
Tramp-Tour quer durch die kleine Republik. 
Auf ihrer Reise ohne Ziel, ohne Zelt und ohne 
Zeitlimit, mit dem Motto „Bei Langeweile vor-
sichtshalber Stellungswechsel“ begegnen 
ihnen jene Menschen, die sich im Sozia-
lismus auf ihre Art eingerichtet haben. Sie 
treffen zum Beispiel auf Par-
teibonzen, Betriebsleiter, 
Polizisten, Arbeiter, Sol-
daten ebenso Punks, 
BRD-Touristen, Blue-
ser, Prostituierte, 
Anarchisten.

6,50€
zzgl. Versand

nur bei Direktbezug 
 vom Verlag 

Ansprechpartnerin: Margrit Rajkov
Tel.: 0385/6434-274, E-Mail: rajkov.margrit@bvvg.de

Endtermin Ausschreibung: 10.10.2013, 10 Uhr

Weitere Informationen zu diesem und anderen Objekten und die Aus-
schreibungsbedingungen finden Sie unter www.bvvg.de. 

Gebote sind, gekennzeichnet mit der Objektnummer, zu richten an:

BVVG
Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
Niederlassung Schwerin, Ausschreibungsbüro
Werner-von-Siemens-Str. 4, 19061 Schwerin
Tel.: 0385/6434-0, Fax: 0385/6434-134Tel.: 0385/6434-0, Fax: 0385/6434-134

Verkauf
Kleinstflächen in Zülow (MS76-2800-093413)
•  am nordwestlichen Ortsrand an der Dorfstraße
•  Verkaufsfläche 4.900 m²
•  zur Tierhaltung und Futtergewinnung geeignet
•  derzeit pachtfrei

 REISEBÜRO

Tagesfahrten ab Crivitz und Sternberg  (weitere Orte auf Anfrage)

28.09.2013 Saisonausklang im Spreewald mit Kahnfahrt und Mittag 50,00 €
08.10./05.11.2013 Einkaufsfahrt nach Polen 25,00 €
19.10.2013 Darwineum im Zoo Rostock  mit Eintritt 39,00 €
  Kinder bis 16 Jahre 33,00 €
23.11.2013 Einkaufsfahrt nach Polen 25,00 €
07.12.2013 Weihnachtsmarkt Lüneburg 30,00 €
11.12.2013 Neumünster Weihnachtsmarkt und Outlet-Center 30,00 €
14.12.2013 Weihnachtsmarkt in Kopenhagen 56,00 €
 Eintritt TIVOLI 12,00 €/Abendessen Fähre 20,00 € möglich
18.12.2013 Ente Satt und Weihnachtsmarkt in Wismar (1/2 Tag) 35,00 €
22./25.01.2014 Grüne Woche inkl. Eintritt 30,00 €

Begleitete Gruppenreisen 2013/2014
29.11. - 01.12.2013 Busreise zum Weihnachtsmarkt in Braunschweig ab ca. 250,00 €
09. 05 - 23.05.2014 Flugreise USA mit Mount Rushmore & 
 Yellowstone Nationalpark, Salt Lake City ab 2.650,00 €

Kütiner Straße 09 • 19406 Sternberg • Telefon (0 38 47) 3 13 07 
E-Mail: info@reisebuero-karin-blohm.de · www.reisebuero-karin-blohm.de

Hilfe in schweren Stunden
Bestattungshaus in Sternberg GmbH

Renate Kühn Institutsleiterin
Am Markt 5 • 19406 Sternberg

% Tag & Nacht 0 38 47 / 25 21
    Herr O. Gemperlein ist Ihr Ansprechpartner für Dabel + Umfeld 

Am Mattenstieg 45, Dabel.

RK

Gut zu Fuß
Ihren FÜSSEN 

zu Liebe!

Niklotstraße 38 · 18273 Güstrow
Telefon: 03843 /21 17 66
E-Mail: ost-f.thiele@t-online.de

• Anfertigung von orth. Schuhen
• Einlagen aller Art, Sporteinlagen
• med. Kompressionsstrümpfe u. Bandagen
• elektronische Fußdruckmessung

• Kompetenz i. d. Diabetikerversorgung
• Verkauf von fußgerechtem Schuhwerk
• Änderungen u. Zurichtungen an

Konfektionsschuhen

Geöffnet: Mo. - Fr. 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
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Coppers Spaßseite
 Hallo Kids, hier bin ich wieder. Hier findet 

ihr immer alles, was euch Spaß macht. 
Bis zum nächsten Mal - natürlich in 

eurem Mitteilungsblatt. 
Euer Copper!

Hoppies Witz
Was hört alles, sagt aber nichts?

Das Ohr.

Von Punkt zu Punkt
Wenn du die Punkte in der richtigen Reihenfolge verbindest, 

kannnst du erkennen, was sich hier versteckt hat.

Visitenkarte
Wenn du die Bustaben umstellst, bekommst du heraus, 

welchen Beruf die Visitenkartenbesitzerin hat. Viel Erfolg!

Mit der Zunge riechen?

Bilder-Rechnung
Jede Zeichnung steht immer für eine bestimmte Zahl. Durch 
Rechnen und Tüfteln kannst du herausbekommen, welches Bild 
welche Zahl darstellt. Viel Spaß!

Hast du schon ’mal in einem 
Dokumentarfilm oder im Zoo- 
Terrarium gesehen, wie eine 
Schlange „züngelt“? Die Zunge 
schießt blitzschnell heraus, 
flickert hin und her, und 
verschwindet ebenso 
blitzschnell wieder im Maul. 
Beim „Züngeln“ tastet die 
Schlange die Luft nach 
Gerüchen ab. Mit ihren beiden 
Zungenspitzen sammelt sie 
Gerüche ein, führt die Zungen-
spitzen mit den eingesammelt-
en Geruchsstoffen blitzschnell 
an ihren Gaumen – und weiß 
dann sofort, was in ihrer Umge-
bung los ist. Die Zungenspitzen 
sind für die Schlange sogar 
noch wichtiger als die Augen. 

Denn mit Hilfe ihrer Zunge 
findet sie Futter, erkennt 
Gefahren und findet – wenn 
nötig – den richtigen Flucht-
weg.

Auflösungen: Rechnung - 4+2=6 2x2=4 4+2=6 6-3=3
 Visitenkarte :Logopädin
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www.familienanzeigen.wittich.de

Ihre Vorteile
bei der Online-Buchung:
4  verlängerte Annahmeschlüsse
4  wenn Sie Ihre Anzeige online buchen,

 nutzen Sie Ihre
 15 % Preisvorteil!
4  Schalten Sie jetzt Ihre Familienanzeige

 Ihre Privatanzeige mit AZweb

AZwebAZweb

Glückwünsche zur 
Geburt

15 % 
Preisvorteil bei

AZwebAZweb
gültig bis 11. Oktober 2013!

Bequem 

Familienanzeigen 
online …

gestalten und schalten

Sternberg - Lütjenburger Straße 1
3-Zi-Whg. OG, ca. 78 qm, HWR, Kellerraum, 
PKW-Einstellplatz, ab sofort zu vermieten.

Informationen unter Firmengruppe Hänsch
Tel. 03847/43080, Mo. - Fr. 8.00 - 17.00 Uhr

Ob Sie Ihren Urlaub sportlich aktiv gestalten wollen oder lieber 
erholsam und beschaulich: Der staatlich anerkannte Luftkurort 
Egloffstein ist dafür der rechte Platz.
Mächtig überragt von der 1000-jährigen Burg Egloffstein liegt der 
kleine Marktflecken im idyllischen Trubachtal, einer lieblichen, 
mit Obstbäumen reich geschmückten Landschaft, die von mar-
kanten Fels- und Waldhängen eingerahmt ist. In der Talaue kön-
nen Sie Ihren Füßen nach einer schönen Wanderung eine pri-
ckelnde Kneipp-Kur gönnen. Egloffstein und seine Nachbarorte 
bieten das richtige Ambiente für ausgedehnte Wanderungen, 
Nordic-Walking aber auch für ruhige Spaziergänge.

In der Fränkischen Schweiz 
den ganzen Sommer über
Schwimmen unter der Burg, Wanderparadies, 
Nordic-Walking-Zentrum, Kneippen, Kon-
zerte, Theater, Fränkische Feste, Kinderpro-
gramm, Kulturweg, Wildpark, Gruppen- und 
Pauschalangebote

z.B. Wanderwoche
vom 08.10. bis 15.10.2013
ÜF/DU/WC  pro Person ab € 173,-

Nutzen Sie unser ganzjähriges 
Übernachtungsangebot
ÜF/DU/WC pro Person ab € 20,-
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DIE ENERGIE DES NORDENS www.wemag.com

Wir sind vor Ort und 
 für Sie da!

Ein anderer Ort würde Ihnen besser passen? 
Unseren gesamten Tourenplan fi nden Sie 
unter www.wemag.com/Infomobil 

Gern können Sie diesen auch unter der 
Telefonnummer 0385 . 755-2755 
bei uns anfordern.

In Flächenregionen wie Mecklenburg und der Prignitz ist es gar nicht 
immer so einfach, überall hinzukommen. Aus diesem Grund kom-
men wir mit unserem Infomobil ab sofort zu Ihnen.

 für Sie da!

Gleich Termine für 
Sternberg merken:

25.09.13 
 23.10.13 27.11.13
immer von 14.00 bis 16.30 Uhr auf 

dem Parkplatz Mecklenburgring

- nach Anbruch 3 Monate haltbar

- geschlossen 15 Monate haltbar
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40 Aussteller

20.-22.9.

Altstädtischer Markt
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NEU · NEU · NEU
Fernsehtechnik & Antennenanlagen

Als Fernsehfritze schon bekannt,
fahre ich für Sie durchs Land ...

Seit September 2013
bin ich für Sie, als selbstständiger
Fernsehtechniker „on Tour“!

Ich repariere für Sie:
• Fernsehtechnik  • Antennenanlagen (Sat/Kabel)
• Hifi  • Telekommunikationsanlagen u.v.m. vor Ort.
Auch bei Neuanschaffungen bin ich Ihnen gerne behilflich.

Herrenweg 19 • 19406 Dabel • j-koehler-dabel@t-online.de
Tel. 038485/2 91 75 • Mobil 0152/03 66 08 27

Fernsehfritze

WIEDER DA nach der Sommerpause
ab 22.09.2013 unser Sonntagsbrunch

Wöchentlicher Sonntagsbrunch
von 11:00-14:00 Uhr | warme & kalte Speisen

Erwachsene 14,00 €/ Kinder bis 12 Jahre 6,00 €
****

Tanztee - inklusive Kaffee & Kuchenbuffet
jeden ersten Sonntag im Monat im großen Saal des Seehotels

Nächster Termin: 06.10.2013/14:30-18:00 Uhr
Eintrittspreis pro Person 10,00 €

****
Es ist BINGO-Zeit

jeden ersten Dienstag im Monat im „Restaurant Seeblick“
nächster Termin 01.10.2013

16:30-18:00 Uhr, Bingo-Karte 1,00 €/ Stk.
****

Cocktail-Time
jeden Mittwoch im „Restaurant Seeblick“

all unsere Cocktails für 3,90 € bis 21:00 Uhr
****

Haben Sie schon an Weihnachten gedacht?
Großes Weihnachtsbuffet am 

25. & 26.12.2013 | je 11:00-14:00 Uhr 
Erwachsene 19,80 € | Kinder bis 12 Jahre 9,90 €

Reservierung & Beratung jederzeit unter 03847/ 350-0.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihren Besuch!

Linus Wittich KG

VerLaG + DrucKröbeler straße 9 · 17209 sietow
telefon: 03 99 31/5 79-0
Fax: 03 99 31/5 79-30 
e-mail: m.winter@wittich-sietow.de · internet: www.wittich.de

ihr persönlicher

ansprechpartner 

Mario Winter
telefon: 0171/9 71 57 38

WerBunG 
die ankommt

Linus Wittich KG

Linus Wittich 

röbeler straße 9 
17209 sietow 

tel. 03 99 31/5 79-0 
Fax 03 99 31/5 79-30 

www.wittich.de

Hier steckt 
Ihre Heimat drin!
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WIR STELLEN WAS AUF DIE BEINE!!!
Sanitätshaus Physiotherapie Orthopädie-Schuhtechnik Physiotherapie
Beerbaum Ritter & Schulz  Hilmar Benthin Ritter & Schulz
Frau Kracht Am Markt 14 Stiftstr. 3 Am Markt 14
18273 Güstrow 19406 Sternberg 19370 Parchim 19406 Sternberg

-	Beratung	zur	 -		Fersensporn	 -	Beratung	zur		 -	 Fußreflexzonentherapie			
	 Kompressions-	 -		Sturzprophylaxe	 	 Einlagenversorgung	 -	 TAPE
			bandagierung		 -		„Kurzer	Fuß“	 	 und	Ganganalyse	 -	 Hüfte/Knie
			und	Strumpf-
			versorgung
			lymphatischer	Beine

Gemeinschaftspraxis	für	
Physiotherapie

B.	Ritter	&	B.	Schulz
Am	Markt	14

19406	Sternberg

Wir laden Sie ein 
zu einem 

Informationstag 
Dienstag der 

1. Oktober 2013 
von 9 – 12 Uhr

in unsere Praxis


